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Abstract 

Die vielseitigen gesundheitlichen Vorzüge des Stillens sind gesellschaftlich allge-

mein anerkannt und werden von der Forschung bestätigt. Diese Auffassung schlägt 

sich auch im Schweizer Arbeitsgesetz nieder: Stillende Frauen sind an ihrem Ar-

beitsplatz gesetzlich geschützt. 

Die vorliegende Studie untersucht, wie sich die gesetzlichen Vorschriften zum 

Schutz stillender erwerbstätiger Frauen auf deren Grundeinstellung zum Stillen 

auswirken. Als messbarer Indikator für diese Einstellung dient die Gesamtstilldauer. 

Dabei wird insbesondere der Status der Gesetzesänderung vom 1. Juni 2014 (Ent-

löhnung von Stillpausen am Arbeitsplatz) untersucht. Als Vergleich dienen die Re-

sultate der Swiss Infant Feeding Study (SWIFS) von 2014. Der für die Studie erstell-

te quantitative Online-Fragebogen wurde kaschiert von insgesamt 650 unselbstän-

dig erwerbstätigen Müttern aus 24 Schweizer Kantonen beantwortet. 

Die Untersuchung zeigt, dass die Gesetzesrevision vom 1. Juni 2014 mit Bezug auf 

ihren expliziten Inhalt keine direkten Auswirkungen auf die Gesamtstilldauer einer 

erwerbstätigen Frau hat. Die gegenüber 2014 erfasste beachtliche Zunahme in der 

durchschnittlichen Gesamtstilldauer von rund 2 Monaten kann daher als Ausdruck 

eines allgemeinen gesellschaftlichen Wandels interpretiert werden, der besonders 

das Rollenbild der Frau betrifft. Dieser Wandel wird vom Arbeitsgesetz insofern ge-

fördert, als gerade die Revision von 2014 die Gesellschaft verstärkt sensibilisiert 

und so primär indirekt zur Akzeptanz des Stillens beiträgt. Ein deutlich positiver Zu-

sammenhang kann jedoch zwischen der Länge der Gesamtstilldauer und der sub-

jektiv empfundenen Stillbedingungen am Arbeitsplatz aufgezeigt werden. Ein „still-

freundliches“ Arbeitsklima scheint dabei nicht durch gesetzlich formale Bedingungen 

allein gewährleistet werden zu können; wesentlich sind hier vielmehr zwischen-

menschliche Faktoren. 

In Anbetracht dieses deutlichen Befundes muss die gesamtgesellschaftliche Sensi-

bilisierung mit Bezug auf das Stillen am Arbeitsplatz weiterverfolgt werden. Gesche-

hen sollte dies insbesondere durch vertiefte Aufklärung und Anregung des aktuellen 

Diskurses. Auf gesetzlich formaler Ebene ist besonders die Um- und Durchsetzung 

des bestehenden Arbeitsgesetztes anzustreben. So zeigt die vorliegende Datenla-

ge, dass rund 5 Jahre nach Inkrafttreten der Revision für 2 von 3 stillenden Frauen 

die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen am Arbeitsplatz (noch) nicht 

gegeben sind. 
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1 Einleitender Teil 

1.1 Ausgangslage 

Muttermilch ist die seit jeher bewährte und weltweit bevorzugte Ernährungsform für 

Säuglinge während der ersten Lebensmonate. Die Zusammensetzung von Mutter-

milch ist einzigartig; entsprechend hat Stillen einen wesentlichen Einfluss auf die 

Gesundheit und die Entwicklung des Kindes. Aufgrund dieser herausragenden Be-

deutung der Muttermilch sind Unternehmungen, die Säuglingsanfangsnahrungen 

herstellen und in der Schweiz verkaufen, einem Verhaltenscodex über die Vermark-

tung ihrer Produkte unterstellt; diese müssen so auch den offiziellen Hinweis enthal-

ten, dass Stillen der Verabreichung von Säuglingsanfangsnahrung überlegen ist. 

Über diesen gesundheitlichen Aspekt des Stillens auf der Seite des Kindes hinaus 

fördert Stillen auch die Gesundheit der Mutter und beeinflusst auf unvergleichliche 

Weise die Mutter-Kind-Beziehung. So empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) 6 Monate ausschliessliches Stillen und ein begleitendes Stillen von mindes-

tens 2 Jahren. Kurz: Aus diesen vielfältigen Gründen soll das Stillen gefördert und 

geschützt werden (1)1. Diese Tendenz schlägt sich nicht nur in der Forschung, son-

dern auch in den Medien, der Wirtschaft und auf dem politischen Parkett nieder. 

1.2 „Stillen“ in Forschung, Medien und Wirtschaft 

Die Forschung rund um das Stillen hat in den vergangenen Jahren deutlich zuge-

nommen; jüngstes Beispiel in der Schweiz ist der Aufbau des „Forschungscenters 

zum Stillen“ an der Universität Zürich (siehe den entsprechenden Medienbericht 

vom 22.2.2018 (2)). In den Medien ist das Thema seit Jahren wiederkehrend; aktu-

elle Beispiele dafür sind die beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) ausge-

strahlte „Einstein“-Sendung „Die Geheimnisse der Muttermilch” vom 14.3.2019 (3) 

und der SRF Kultur-Beitrag „Muttermilch – ein absoluter Wundersaft!“ vom 

15.3.2019 (4). Ein Artikel auf swissinfo.ch (SWI) über die Weltstillwoche vom 14.-

21.9.2019 („Schweizer Frauen unter Still- und Abstilldruck") beleuchtet die emotio-

nale Diskussion über das Stillen und den gesellschaftlichen Druck, der auf jungen 

Müttern lastet; hier ist von „Still-Euphorie“ und „Stillzwang“ die Rede (5). Nicht zu-

letzt hält die Thematik Einzug in die medial besonders fokussierte Klimaschutzdis-

kussion. So wird in einem Artikel auf Telepolis vom 12.10.2019 („Warum Stillen für 

den Klimaschutz gut sein soll“) die mögliche CO2-Einsparung durch 6-monatiges 
                                                
1

 Quellenangaben, die sich auf mehrere Sätze beziehen, werden in der vorliegenden Arbeit jeweils vor dem 
Schlusspunkt des betreffenden Abschnitts genannt. 
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ausschliessliches Stillen gegenüber dem Gebrauch von Säuglingsmilch beziffert: 

Gemäss dortiger Berechnungen können pro Kind zwischen 95 und 153 kg CO2-

Äquivalent eingespart werden (6). Ein besonders marktwirtschaftlicher Aspekt mani-

festiert sich in der Werbung für Säuglingsmilch: Auf globaler Ebene beeinflusst die-

se Werbung das Stillen negativ. Die Verkaufszahlen belaufen sich im Jahr 2014 auf 

weltweit 44.8 Milliarden US-Dollar (USD) (7). 

1.3 „Stillen“ in der Politik 

Beispiele für die Aktualität der politischen Debatte rund um das Stillen in der 

Schweiz sind die Motion 17.3661 von 2017 und ein Votum der Herbstsession des 

Schweizer Nationalrats von 2019, welche die Ausdehnung der Werbebeschränkun-

gen für Säuglingsanfangsnahrungen auf Folgenahrungen bis zum Alter von 12 Mo-

naten fordern, damit das bestehende Werbeverbot für Säuglingsmilch nicht umgan-

gen werden kann. Der Bundesrat anerkennt die Problematik und verweist auf ein 

Treffen mit Branchenvertretern am 15.10.2019 (8). 

Eine weitere im Jahr 2018 im Nationalrat eingereichte Motion (18.4061) verlangt, 

dass die entlöhnten Stillpausen der Arbeitnehmerin durch die Erwerbsersatzord-

nung (EO) und nicht wie bis anhin durch die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber 

finanziert werden (9). Die Debatte über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist 

allgegenwärtig, und die Rechte von stillenden Müttern am Arbeitsplatz werden in 

diversen Artikeln und Beiträgen wiederholt thematisiert. Jüngste Beispiele hierfür 

sind der Beitrag auf SWI vom 6.2.2019 „Stillen in der Schweiz: Mythos und Realität” 

(10) und ein weiterer Artikel („Mütter im Büro dürfen bis zu 90 Minuten stillen”), der 

am 17.10.2019 in der Schweizer Illustrierten erschienen ist (11). 

 

„Stillen” – etwas so Urnatürliches, alt und älter als die Menschheit, im modernen 

Kreuzfeuer von Wissenschaft, Medien, Wirtschaft und Politik. 

1.4 Problemstellung 

1.4.1 Arbeitsgesetz zur Arbeitszeit und Stillzeit bei Mutterschaft (2014) 

Der in 1.1 dargelegte Status des Stillens führte 2014 zu expliziten Vorschriften im 

schweizerischen Arbeitsgesetz betreffend die Arbeits- und Stillzeit bei Mutterschaft. 

Diese Vorschriften (ArGV 1, Art. 60), die seit dem 1. Juni 2014 in Kraft sind, beinhal-

ten neu entlöhnte Stillpausen. Einen geeigneten Raum zum Stillen oder Abpumpen 

von Muttermilch fordert seit 2006 ArGV 3, Art. 34 (siehe 2.5.1). Die gesetzlich vor-

geschriebene Entlöhnung von Stillpausen durch die Arbeitgeberin oder den Arbeit-
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geber signalisiert die gesamtgesellschaftliche Wichtigkeit des Stillens: Ganz im Sinn 

einer bekräftigenden Revision wird so auch den Bestimmungen des Vorgängerge-

setzes (Still-/Abpumpraum) Nachdruck verliehen. 

1.4.2 Die SWIFS (2014) 

Im gleichen Jahr 2014 beleuchtete die zum dritten Mal durchgeführte SWIFS die 

Situation zur Säuglingsernährung und Gesundheit im ersten Lebensjahr von Neu-

geborenen in der Schweiz. Die SWIFS steht im Auftrag des Bundesamts für Ge-

sundheit (BAG) sowie des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwe-

sen (BLV) und wird vom Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH) 

durchgeführt. Es handelt sich dabei um eine Querschnittstudie, die seit 1994 ca. alle 

10 Jahre durchgeführt wird (1994/2003/2014). Unter anderem untersucht die SWIFS 

mögliche Einflussfaktoren auf die Total- resp. Gesamtstilldauer. Als ein solcher Fak-

tor wird der Zeitpunkt der Rückkehr an den Arbeitsplatz identifiziert. Des Weiteren 

zeigt die Studie einen über die Jahre hinweg andauernden Zusammenhang auf, der 

zwischen Stilldauer auf der einen und Erschöpfung, Erwerbstätigkeit, sozioökono-

mischen Charakteristika, niedrigem Einkommen und Migrationshintergrund auf der 

anderen Seite besteht. Diese Faktoren sollten laut der Studie von Public Health 

Fachleuten aufgegriffen werden (12). 

Gemäss SWIFS ist die Erwerbstätigkeit mit einer kürzeren Gesamtstilldauer sowie 

früherer Beikosteinführung assoziiert. Laut der 2014 durchgeführten Befragung keh-

ren Mütter im Vergleich zu 2003 nicht nur früher, sondern durchschnittlich auch mit 

einem höheren Pensum in die Arbeitswelt zurück (12). 

Ein weiteres Ergebnis der SWIFS 2014 zeigt, dass nur ein Zehntel der Frauen durch 

ihre Arbeitgeberin oder ihren Arbeitgeber über ihre Rechte als „stillende Mutter“2 

informiert wird. Handlungsbedarf scheint ferner bei der Bereitstellung von Stillräu-

men vorzuliegen. In einem Drittel der Fälle wird das Stillen oder Abpumpen von 

Muttermilch während der Arbeitszeit ganz oder teilweise vergütet (12). 

1.4.3 Aktuelle Situation (2019) 

Stillen und Erwerbstätigkeit liegen an der Wurzel eines klassischen Interessenskon-

flikts auf der Seite der Frau. Der Interessenskonflikt ist von kaum zu überschätzen-

der gesamtgesellschaftlicher Relevanz und erfährt auch kollektive Bewertungen, die 

nur selten Kompromisse zuzulassen scheinen; so wird der Konflikt auch meist ent-

                                                
2

 Es erscheint der Autorin, im Sinn des in dieser Studie dargelegten Wandels des Rollenbildes der Frau, zeitge-
mäss, im Folgenden „stillende Mütter“ als „stillende Frauen“ zu bezeichnen. 
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sprechend inszeniert: Hausfrau oder Arbeitskraft?, Familie oder Beruf?, Kind(er) 

oder Karriere?, etc.  

Die Revision des unter 1.4.1 erwähnten Arbeitsgesetzes in Bezug auf die Entlöh-

nung von Stillzeiten (ArGV 1, Art. 60 in Kraft seit 1. Juni 2014) kann als langfristige 

Massnahme und Versuch verstanden werden, die beiden in einer Konfliktsituation 

wahrgenommenen Interessen integral zu behandeln und die Vereinbarkeit von Stil-

len und Erwerbstätigkeit zu begünstigen. Ob dies gelingt, wird sich laut der letzten 

SWIFS von 2014 noch zeigen müssen, da sich die Revision resp. ihre Folgen noch 

nicht in den Daten der Befragung von 2014 niederschlagen (12). 

1.5 Zielsetzung 

Bei der nächsten SWIFS-Befragung, welche voraussichtlich 2024 durchgeführt wird, 

wird das in 1.4.1 vorgestellte Arbeitsgesetz bereits 10 Jahre in Kraft sein und ent-

sprechend gewirkt haben. Im Sinn eines Zwischenfazits nach Halbzeit eruiert diese 

Arbeit den klassischen Interessenskonflikt resp. die Vereinbarkeit von Stillen und 

Erwerbstätigkeit vor dem Hintergrund des in 2014 revidierten Arbeitsgesetzes im 

Vergleich mit der SWIFS 2014. Im besten Fall kann eine deutliche Tendenz der ak-

tuellen gesellschaftlichen Entwicklung mit Bezug auf das Verhältnis von Stillen und 

Erwerbstätigkeit aufgezeigt und auf die 2014 in Kraft getretene Gesetzesrevision 

zurückgeführt werden. Dazu wird das Verhältnis unselbständig erwerbstätiger Frau-

en zum Stillen gut 5 Jahre nach Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung untersucht. 

Dabei dient die Gesamtstilldauer als Hauptindikator: In der Gesamtstilldauer spie-

gelt sich die Einstellung zum Stillen nicht nur auf der Seite der Frau und ihrer priva-

ten Umgebung, sondern auch auf der Seite der Gesellschaft im Sinn der Arbeitge-

berin oder des Arbeitgebers und des Arbeitsumfelds. 

 

Mittels Befragung unselbständig erwerbstätiger Frauen werden die folgenden bei-

den Forschungsziele integriert: 

 

Forschungsziel 1 

Im Allgemeinen: Durch die Aufnahme von Fragen, welche an der Befragung der 

SWIFS orientiert sind, soll ein Vergleich zu (2003 und insbesondere) 2014 ange-

stellt und dadurch die Auswirkung/en der Gesetzesänderung vom 1. Juni 2014 auf 

die Gesamtstilldauer dokumentiert werden. 
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Forschungsziel 2 

Im Speziellen: Durch eine vertiefte Befragung betreffend den Schutz der stillenden 

Mütter am Arbeitsplatz sollen die Auswirkungen der erwähnten Gesetzesänderung 

auf die Gesamtstilldauer mit weiterführenden Fragen eruiert werden. 

 

Die Forschungsfragen, welche aus der Ausgangslage/Problemstellung abgeleitet 

werden können und in dieser Arbeit aufgenommen werden, sind: 

 

Hauptfrage 

Haben die im schweizerischen Arbeitsgesetz verankerten Vorschriften zum 

Schutz der stillenden Mütter am Arbeitsplatz vom 1. Juni 2014 einen Einfluss 

auf die Gesamtstilldauer unselbständig erwerbstätiger Frauen? 

 

Unterfrage 1 – Grundeinstellung 

Welche Einstellung haben Frauen zum Stillen/Abpumpen am Arbeitsplatz? 

 

Unterfrage 2 – Mutterschutz 

Haben die im schweizerischen Arbeitsgesetz verankerten Vorschriften zum 

Schutz der stillenden Mütter am Arbeitsplatz vom 1. Juni 2014 einen Einfluss 

auf die Stillabsichten der Frau? 

 

Unterfrage 3 – Praktische Voraussetzungen 

Sind folgende Voraussetzungen für das Stillen am Arbeitsplatz gegeben?  

1. Angebot: Ist ein geeigneter Raum mit bequemer Sitzgelegenheit (Liege) 

zum Stillen und Abpumpen verfügbar und werden Stillpausen als Arbeitszeit 

angesehen und als solche vergütet?  

2. Einrichtung: Verfügt der Raum über Sichtschutz, fliessendes Wasser, ein 

Reservationssystem, ist er abschliessbar und gibt es am Arbeitsplatz die 

Möglichkeit, abgepumpte Milch gekühlt aufzubewahren? 

 

Unterfrage 4 – Rechtsstatus 

Machen Frauen am Arbeitsplatz von ihren Rechten als stillende Frau Ge-

brauch und welche fördernden oder hindernden Faktoren können identifiziert 

werden? 
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Unterfrage 5 – Informationspolitik  

Werden unselbständig erwerbstätige Frauen vor der Rückkehr an den Ar-

beitsplatz durch ihre Arbeitgeberin oder ihren Arbeitgeber über ihre Rechte 

als stillende Frau informiert? 

 

Aus diesen Forschungsfragen ergibt sich folgende Hypothese: 

Unselbständig erwerbstätige Frauen* an stillfreundlichen Arbeitsplätzen** stil-

len total länger (Gesamtstilldauer) als unselbständig erwerbstätige Frauen an 

nicht-stillfreundlichen Arbeitsplätzen. 

* Mindestarbeitspensum von 10 % 

** 1. Die gesetzlichen Mindestanforderungen werden eingehalten: 

• Die Zeit zum Stillen oder Abpumpen im und ausserhalb des Betriebes gilt als 

bezahlte Arbeitszeit: Bis zu einer Arbeitszeit von 4 Stunden mindestens 30 Mi-

nuten, ab einer Arbeitszeit von 4 Stunden mindestens 60 Minuten, ab einer Ar-

beitszeit von 7 Stunden mindestens 90 Minuten. 

• Der Betrieb stellt zum Stillen oder Abpumpen einen geeigneten Raum mit be-

quemer Sitzgelegenheit (Liege) zur Verfügung. 

2. Der Raum verfügt zudem über Sichtschutz, fliessendes Wasser, ein Reservati-

onssystem, ist abschliessbar und es gibt am Arbeitsplatz die Möglichkeit, abge-

pumpte Milch gekühlt aufzubewahren. 

3. Die Frauen werden zudem proaktiv über die Möglichkeit im Betrieb zu stillen oder 

abzupumpen informiert. 

Die Anforderungen unter 1.) sind dem Arbeitsgesetz (Art. 60, Art. 34) entnommen. 

Diejenigen unter 2.) und 3.) sind Empfehlungen von Kompetenzzentren. 

1.6 Methodik 

Um möglichst aussagekräftige Umfrageergebnisse zu erhalten, werden Frauen be-

fragt, die nach dem Mutterschaftsurlaub in die Erwerbstätigkeit zurückgekehrt sind. 

Das neue Arbeitsgesetz trat am 1. Juni 2014 in Kraft, in der Befragung werden Ge-

burten ab dem 1. Januar 2016 erfasst; somit wird eine 1.5-jährige Übergangsfrist 

berücksichtigt, während der sich die Gesetzesrevision etablieren konnte. Zudem 

können erwerbstätige Frauen der letzten 3.5 Jahre befragt werden, was die Wahr-

scheinlichkeit einer aussagekräftigen Stichprobe erhöht. Um möglichst viele Frauen 

zu erreichen, wird als Forschungsansatz die quantitative Befragung via standardi-

siertem Online-Fragebogen gewählt. Die Umfrage wird unter dem allgemeinen Titel 

„Rückkehr an den Arbeitsplatz aus Sicht der erwerbstätigen Mutter” kaschiert, um 

nicht nur „still-affine“ Frauen anzusprechen. 
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Von der Befragung ausgenommen sind Frauen, die  

a) nach dem Mutterschaftsurlaub die Erwerbstätigkeit nicht wiederaufgenommen 

haben oder 

b) selbständig erwerbstätig sind. Ebenso ausgenommen sind Frauen, die 

c) ihre Erwerbstätigkeit nach über einem Jahr wiederaufgenommen haben; dies, da 

die entlöhnten Stillpausen bis minimal ein Jahr nach der Geburt des Kindes entrich-

tet werden müssen. 

1.7 Definitionen zum Stillen 

Unter Stillen versteht man allgemein die direkte oder indirekte Verabreichung von 

Muttermilch; abhängig von verschiedenen Indikatoren grenzt man unterschiedliche 

Stillformen voneinander ab.  

Für die Definitionen der Still-Indikatoren werden in diesem Bericht die Definitionen 

der SWIFS 2014 in Anlehnung an die Definitionen der WHO verwendet (12); siehe 

Tabelle 1. Unter der Gesamt- oder Totalstilldauer wird die Dauer vom ersten bis 

zum letzten Stillereignis eines Säuglings verstanden. 

 
Tabelle 1: Definition der Still- und Beikost-Indikatoren. Übernommen von der SWIFS 
2014 in Anlehnung an die Definitionen der WHO (12). 

Indikatoren Definition 

Stillen Das Kind erhält Muttermilch 

evtl. zusätzlich Tee, Wasser, Säuglingsmilch oder Beikost 

Teilweises Stillen Das Kind erhält Muttermilch 

und Beikost oder Säuglingsmilch 

Volles Stillen Das Kind erhält Muttermilch 

evtl. zusätzlich Tee oder Wasser 

Vorwiegendes Stillen Das Kind erhält Muttermilch 

und Tee oder Wasser 

Ausschliessliches Stillen 

Synonym: Exklusives Stil-

len 

Das Kind erhält nur Muttermilch 

Beikosteinführung Das Kind erhält feste Nahrung (z.B. Brei oder Brot) und 

evtl. Flüssigkeiten mit Nährwert, die zusätzlich zur Mutter-, 

Säuglings-, oder Kuhmilch gegeben werden 
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2 Theoretischer Teil 

2.1 Allgemeine Bedeutung von Muttermilch und Stillen 

Die vorteilhaften gesundheitlichen Effekte des Stillens, psychologischer wie physio-

logischer Art, sind wissenschaftlich breit dokumentiert und zeigen sich sowohl beim 

Kind als auch bei der Frau. Stillen ist somit als ein Gesundheitsverhalten zu be-

zeichnen, welches sich positiv auf zwei involvierte Individuen auswirkt. Die mit dem 

Stillen verbunden Vorteile gelten so auch nicht nur in Entwicklungs- und Schwellen-

ländern, sondern haben auch in industrialisierten resp. hoch technisierten Ländern 

mit hohen hygienischen Standards, ausreichender Ernährung und guter medizini-

scher Versorgung ihre Gültigkeit (13). 

2.1.1 Gesundheitliche Vorzüge des Stillens für das Kind 

Wachstum und Entwicklung des Säuglings werden durch das Stillen optimal unter-

stützt; dadurch, dass sich Muttermilch laufend in der Zusammensetzung ändert, 

entspricht sie stets den aktuellen Bedürfnissen des Kindes. Es erhält so neben im-

munologisch aktiven Komponenten sämtliche Makro- und Mikronährstoffe in idealer 

Konzentration und Qualität (14). 

Im 2016 erschienen Review „Breastfed at Tiffany’s” der Universität Zürich wird Mut-

termilch als „ultimative, individuelle Medizin” und bewährteste Säuglingsnahrung 

bezeichnet. Neben der Förderung einer gesunden Darmflora, fungiert Muttermilch 

als Schutzschild und sorgt als „Innere Uhr” für das Abstillen. Des Weiteren enthält 

sie für den Metabolismus und das kindliche Wachstum wichtige Hormone. Erst in 

neuerer Zeit werden wichtige Funktionen einiger Bestandteile von Muttermilch durch 

die Forschung analysiert (15). 

 

Gesundheitliche Vorzüge des Stillens zeigen sich beim Kind in 

• einer geringeren Gewichtszunahme vom 3. bis zum 12. Lebensmonat, was mit 

dem verminderten Risiko für späteres Übergewicht und Adipositas in Zusam-

menhang gebracht werden könnte (Wachstum), 

• einem verminderten Risiko für gastrointestinale, respiratorische Infektionen und 

Mittelohrentzündungen (Infektionen), 

• einem möglichen günstigen Einfluss auf den Blutdruck im Kindes- und Jugendal-

ter, einem möglichen tieferen Cholesterinspiegel im Erwachsenenalter, einer 

möglichen protektiven Wirkung auf Übergewicht und Adipositas während der 
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Kindheit und Adoleszenz, einem protektiven Langzeiteffekt auf das Risiko, einen 

Diabetes mellitus Typ 2 zu entwickeln (Herz- und Gefässerkrankungen), 

• einem verminderten Risiko, einen Diabetes mellitus Typ 1 zu entwickeln (das gilt 

für 3 Monate ausschliesslich gestillte Säuglinge) (immunologisch vermittelte 

Krankheiten), 

• einem leicht reduzierten Risiko, als Kind eine akute lymphatische Leukämie zu 

entwickeln (für länger als 6 Monate gestillte Säuglinge), einem leicht erniedrigten 

Risiko, an einem prämenopausalen Brustkrebs zu erkranken (für Frauen, die als 

Kind gestillt wurden) (maligne Erkrankungen), 

• Vorteilen in Bezug auf die kognitive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 

und den Intelligenzquotienten im Erwachsenenalter (psychomotorische Entwick-

lung) (14). 

 

Die „Breastfeeding Series Group” untermauert gesundheitliche Effekte von Mutter-

milch in einer im „The Lancet“ erschienenen Metaanalyse von 2016 und erwähnt, 

dass in Ländern, in denen infektiöse Erkrankungen zu Todesfällen führen, Stillen 

einen entsprechenden immunologischen Schutz bietet. Aber auch in einkommens-

starken Ländern können durch Stillen Todesfälle durch nekrotisierende Enterokolitis 

und den plötzlichen Kindstod verhindert werden (13). 

2.1.2 Gesundheitliche Vorzüge des Stillens für die Frau 

Die gesundheitlichen Vorzüge des Stillens, welche sich bei der Frau zeigen, reichen 

von einem verminderten Brustkrebsrisiko über eine verlängerte nachgeburtliche 

Phase der Amenorrhö (Ausbleiben der Menstruation) bis zu einem potentiell verrin-

gerten Risiko, an Eierstockkrebs zu erkranken. Dies scheint für ausschliessliches 

Stillen und eine lange Gesamtstilldauer zu gelten (13). Eine im Oktober 2019 veröf-

fentlichte Metaanalyse kommt zum Schluss, dass Stillen während mehr als 12 Mo-

naten mit einer Risikoverminderung von 30 % für die Erkrankung an Diabetes melli-

tus Typ 2 und von 13 % für die Erkrankung an Bluthochdruck einhergeht (16). 

2.2 Empfehlungen betreffend die Stilldauer resp. Stillform 

Während der Mehrwert von Stillen wissenschaftlich generell bestätigt wird, stellt sich 

die Frage nach der optimalen resp. minimalen Dauer und den Formen des Stillens. 

Dabei ändert sich die Stillform gewöhnlich im Lauf der Stillzeit und mit zunehmender 

Entwicklung des Säuglings. 

Die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie (SGP) stützt sich in Bezug auf die 

Stilldauer auf die Empfehlungen der Europäischen Gesellschaft für pädiatrische 



 10 

Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung (ESPGHAN). Die ESPGHAN postu-

liert, dass exklusives, d.h. ausschliessliches Stillen bis zum vollendeten 6. Lebens-

monat, eine gewünschte Zielsetzung ist, hält jedoch fest, dass bei der Einführung 

von Beikost die Ernährungsbedürfnisse und der Entwicklungsstand des Säuglings 

berücksichtigt werden sollen. Die Beikost soll frühestens nach dem vollendeten 4. 

Lebensmonat (17. Lebenswoche) und spätestens mit Beginn des 7. Lebensmonats 

(26. Lebenswoche) eingeführt werden. Danach enthält die Muttermilch nicht mehr 

genügend Nährstoffe für eine ausschliessliche Ernährung. 6 Monate ausschliessli-

ches Stillen führt gemäss vorliegender Datenlage nicht zu Unterernährung oder 

Mangelerscheinungen, sondern bestätigt die bisher beobachteten Gesundheitsvor-

teile. Zudem leiden Säuglinge, die 6 Monate ausschliesslich gestillt werden, signifi-

kant weniger an gastrointestinalen Erkrankungen als nur während 3-4 Monaten ge-

stillte. Die optimale Dauer des ausschliesslichen Stillens wird intensiv untersucht 

und diskutiert. In industrialisierten Ländern fehlt der Nachweis, dass die Einführung 

der Beikost im 5. oder 6. Lebensmonat Nachteile hätte gegenüber der Beikostein-

führung erst im 7. Monat (14). 

Die WHO empfiehlt, nach der Einführung von Beikost mindestens bis zum Alter von 

2 Jahren weiter zu stillen. Die Empfehlungen der American Academy of Pediatrics 

(AAP) lauten, mindestens bis zum Alter von 1 Jahr weiter zu stillen. Die Ernäh-

rungskommission der ESPGHAN definiert diesbezüglich keine bestimmte Dauer, 

das Stillen soll nach Einführen der Beikost solange weitergeführt werden, wie Mutter 

und Kind dies möchten. Für Regionen mit geringem Infektionsrisiko im Säuglingsal-

ter (bspw. in Europa) fehlen die Daten zu einer möglichen Infektionsprävention 

durch das Stillen nach dem vollendeten 6. Lebensmonat resp. nach Einführung der 

Beikost (14). 

2.3 Stillverhalten: Internationale Perspektive 

2.3.1 Stillprävalenz, Stilldauer und Interventionen 

Eine Vielzahl verschiedener Faktoren hat Einfluss auf das Stillverhalten einer Frau. 

Dazu zählen neben individuellen auch kulturelle, soziale, politische, ökonomische 

und religiöse Faktoren. 

Stillprävalenz: Die Metaanalyse der „Breastfeeding Series Group – Breastfeeding 1” 

besagt, dass auf globaler Ebene die Stillprävalenz von 12 Monate alten Kindern in 

Teilen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas am höchsten ist. In den meisten ein-

kommensstarken Ländern liegt die Stillprävalenz im 12. Lebensmonat eines Kindes 

bei weniger als 20 %. Es bestehen jedoch deutliche Unterschiede, beispielsweise 
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zwischen England (< 1 %) und den USA (27 %) oder zwischen Norwegen (35 %) 

und Schweden (16 %) (13). 

Weltweit haben die meisten Länder eine initiale Stillprävalenz von über 80 %. Frank-

reich, Spanien und die USA weisen eine verhältnismässig tiefe initiale Stillprävalenz 

auf. Nur ungefähr die Hälfte aller Neugeborenen werden ab der ersten Lebensstun-

de gestillt, obwohl dies eine Empfehlung der WHO darstellt. In den meisten Ländern 

liegt die Rate des ausschliesslichen Stillens bei unter 50 %. Die Problematik der 

global ärmsten Länder zeigt sich in einer späten Initialisierung und einer geringen 

Rate des ausschliesslichen Stillens. In Ländern mit mittlerem und hohem Einkom-

mensniveau ist die kurze Gesamtstilldauer eine zusätzliche Herausforderung (13). 

Gesundheitliche Aspekte und Stilldauer: Stillen scheint eines der wenigen positiven 

Gesundheitsverhalten zu sein, das in sogenannt „armen“ Ländern vorherrschender 

ist als in „reichen“. Minder begüterte Frauen stillen länger als besser bemittelte in 

Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommensniveau; in Ländern mit hohem 

Einkommensniveau zeigt sich ein inverser Effekt. Die gesundheitliche Ungleichheit 

zwischen „arm“ und „reich“ wäre in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkom-

mensniveau ohne das Stillen somit noch grösser (13). 

Auf globaler Ebene könnten verbesserte Stillpraktiken jährlich 823’000 Todesfälle 

bei Kindern unter 5 Jahren und 20’000 Todesfälle bei Frauen infolge Brustkrebs 

verhindern (13). 

Um den vollen gesundheitlichen Effekt zu erzielen (siehe 2.1), sollte bis zum 2. Le-

bensjahr gestillt werden. Der Schutz gegen infektiöse Erkrankungen und Todesfälle 

besteht bis ins 2. Lebensjahr. Beispielsweise verhindert Stillen die Hälfte aller infek-

tiös bedingten Todesfälle bei Kindern von 6-23 Monaten. Ebenso besteht der 

Schutz vor Mittelohrentzündungen bis ins 2. Lebensjahr. Verschiedene Studien be-

sagen, dass eine längere Stilldauer mit einem niedrigeren Risiko für Übergewicht 

und Adipositas vergesellschaftet ist und einige IQ-Studien zeigen eine eindeutige 

sogenannte „Dosis-Antwort-Beziehung“ mit der Stilldauer. Eine längere kumulative 

Stilldauer schlägt sich bei der Frau in einem erniedrigten Brustkrebsrisiko nieder. 

Die internationalen Empfehlungen zur totalen Stilldauer können sowohl in Ländern 

mit hohem als auch in solchen mit niedrigem und mittlerem Einkommensniveau ge-

stützt werden (13). 

Die Wichtigkeit der Stillbedingungen: Die Metaanalyse der „Breastfeeding Series 

Group – Breastfeeding 2” postuliert, dass in Ländern mit niedrigem und mittlerem 

Einkommensniveau die Verbesserung der Still-Bedingungen dazu führen würde, 

verhinderbare Todesfälle bei Säuglingen und Kindern zu minimieren. In Ländern mit 

hohem und in solchen mit niedrigem und mittlerem Einkommensniveau würden ver-
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besserte Still-Bedingungen das Human Capital verbessern und helfen, nicht-

übertragbare Krankheiten bei Kindern und Frauen einzudämmen (7). 

Die gesundheitlichen und ökonomischen Kosten suboptimalen Stillens bleiben weit-

gehend unerkannt. Politische Unterstützung und finanzielles Investment sind nötig, 

um das Stillen zu schützen, fördern und zu unterstützen, damit die Vorteile für Kin-

der, Frauen und die ganze Gesellschaft zum Tragen kommen. Änderungen auf ver-

schiedenen Ebenen sind dazu notwendig: Im Gesetz, bei den Richtlinien, der sozia-

len Einstellung und den Normen, den Arbeits- und Anstellungsbedingungen sowie 

im Gesundheitssystem und -service zur optimalen Unterstützung (7).  

Die positivsten Auswirkungen auf das Stillverhalten scheinen Interventionen im Ge-

sundheitssystem, den Gemeinden und Zuhause zu haben. Mutterschaftsurlaub und 

Interventionen am Arbeitsplatz sind ebenso erfolgreich. Allerdings bezieht sich die 

Studienlage auf wenige und einkommensstarke Länder. Eine Kombination der Inter-

ventionen verzeichnet den grössten Effekt. Essentiell ist die Feststellung, dass er-

folgreiches Stillen nicht nur in der Verantwortung der Mutter liegt, sondern es sich 

um eine kollektive, gesellschaftliche Verantwortung handelt (7). 

2.3.2 Stillen und Erwerbstätigkeit 

Ein das Stillen wesentlich beeinflussender Faktor ist die Arbeitssituation der Frau. 

Die Erwerbstätigkeit ist ein massgebender Grund dafür, gar nicht zu stillen oder früh 

abzustillen. Der Effekt der Erwerbstätigkeit auf das Stillen zeigt sich multidimensio-

nal. Unter anderem in der Erschöpfung der Frau, mit Bezug auf die Praktikabilität 

und aufgrund der situationsbedingten Intensität. Die meisten Studien bestätigen den 

negativen Effekt der Erwerbstätigkeit auf das Stillen. Kurze Mutterschaftsurlaube 

von weniger als 6 Wochen resultieren in einer 4-fach höheren Wahrscheinlichkeit, 

gar nicht zu stillen oder aber früh abzustillen. Die Relevanz von Stillpausen, Still-

räumen und Mutterschaftsurlaub zeigt sich in der wachsenden Anzahl erwerbstäti-

ger Frauen (7). 

Obwohl die meisten Länder über eine Gesetzgebung bezüglich Mutterschaft verfü-

gen, gewähren lediglich 53 % von 185 Ländern einen Mutterschaftsurlaub von min-

destens 14 Wochen – wie gefordert von der Internationalen Arbeitsorganisation (I-

LO). Nur 23 % gewähren oder überschreiten die empfohlene Dauer von 18 Wochen. 

Die wenig verfügbaren Daten suggerieren, dass die Mutterschutzpolitik die aus-

schliessliche Stilldauer erhöht. Eine Analyse der nationalen Richtlinien von 182 

Ländern ergibt, dass bezahlte Stillpausen in 71 % der Länder gegeben sind, unbe-

zahlte Stillpausen sind in 4 % der Fälle gegeben und 25 % der Länder haben dies-

bezüglich keine Gesetzgebung. Bezahlte Stillpausen für mindestens 6 Monate sind 
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mit einer Erhöhung der ausschliesslichen Stilldauer von 8.9 % verbunden. Eine Stu-

die aus den USA zeigt, dass Stillräume und –pausen das Stillen bei 6-monatigen 

Säuglingen um 25 % erhöht (7). 

2.4 Stillverhalten: Nationale Erhebung (SWIFS) 

2.4.1 Stillprävalenz und Stilldauer 

Mit der Einführung der „Baby Friendly Hospital Initiative” durch die WHO und 

UNICEF im Jahr 1991 sowie der Umsetzung des WHO Beschlusses, bis 1995 in 

allen Mitgliedsländern nationale Komitees zur Förderung des Stillens zu gründen, ist 

das Stillen weltweit gefördert worden. Der Anstieg der Stillprävalenz kann aufgrund 

der SWIFS Datenerhebungen zum Stillen und zur Säuglingsernährung auch in der 

Schweiz dokumentiert werden. Zwischen 1994 und 2003 steigt die mittlere Gesamt-

stilldauer von 22 auf 31 Wochen an und die mittlere Vollstilldauer von 15 auf 17 

Wochen. Eine initiale Stillprävalenz von 92 % in 1994 und von 94 % in 2003 zeigt, 

dass die meisten Säuglinge nach ihrer Geburt gestillt werden (12). 

Die Datenerhebung der SWIFS 2014 erfolgt mittels randomisierter Stichprobe aus 

Geburtsregister-Auszügen und postalischen Versands des Fragebogens durch die 

Mütter- und Väterberatungsstellen (MVB). 1535 Frauen mit Kindern zwischen 0-11 

Monaten aus der deutsch-, französisch- und italienischsprachigen Schweiz haben 

an der Befragung teilgenommen. Insgesamt kann in den Daten der SWIFS eine 

hohe Übereinstimmung der Still-Praxis mit den schweizerischen Empfehlungen zum 

Stillen und der Beikosteinführung festgestellt werden. Die initiale Stillprävalenz be-

trägt 95 %, mehr als die Hälfte der Kinder werden mindestens 12 Wochen aus-

schliesslich gestillt und mehr als die Hälfte der Kinder werden mindestens 17.4 Wo-

chen (4 Monate) voll gestillt. Die mediane totale Stilldauer beträgt 31 Wochen (7.2 

Monate) (12).  

Die Ergänzung der Muttermilch mit Beikost, Wasser, Tee und teilweise auch Säug-

lingsmilch geschieht in der Regel zwischen dem 5. und 7. Lebensmonat. Dies ent-

spricht den schweizerischen Empfehlungen. 18 % aller befragten Frauen halten sich 

an die Empfehlungen der WHO und stillen mindestens 6 Monate ausschliesslich 

(12). 

2.4.2 Einflussfaktoren auf die Stilldauer 

Kinder von Frauen im Alter von 30-39 Jahren, von Eltern mit höherem Ausbildungs-

status und von Vätern mit einer positiven Einstellung zum Stillen werden länger ge-

stillt, während Rauchen und die Einnahme von Kontrazeptiva mit einer kürzeren 
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Stilldauer assoziiert sind. Eine frühere Beikosteinführung erfolgt in der französi-

schen Schweiz und von Nicht-Schweizer Frauen europäischer Herkunft, sowie von 

erneut berufstätigen Frauen. Multiparität ist einerseits mit einer späteren Einführung 

von Beikost verbunden, andererseits mit einer früheren Beendigung des aus-

schliesslichen Stillens. Die Mehr-Belastung der Frauen ist ein wiederkehrender Fak-

tor; ein Viertel der Frauen gibt als Grund für das Abstillen „Erschöpfung” an. Multipa-

ra, Frauen ohne Unterstützung durch einen Partner sowie erwerbstätige Frauen 

weisen eine kürzere Stilldauer auf. Der Einfluss der Erwerbstätigkeit auf das Stillen 

wird bei 12 resp. 16 Wochen sichtbar. Mit 3 Monaten stillen erwerbstätige Frauen 

häufiger ab als nicht erwerbstätige. Die Unterschiede sind nur zwischen dem 3. und 

6. Lebensmonat relevant, da in dieser Zeit bei den meisten Kindern Beikost einge-

führt wird. Frauen, die erwerbstätig sind, haben ein wenig früher Beikost und früher 

Säuglingsmilch eingeführt als nicht erwerbstätige Frauen. 24 % der Frauen mit 16 

Wochen Mutterschaftsurlaub geben als Grund für das Abstillen an, dass das Stillen 

sich nicht mit der beruflichen Arbeit vereinbaren lässt (12). 

2.4.3 Stillen und Erwerbstätigkeit 

Gemäss SWIFS 2014 sind 86 % der Frauen vor der Geburt ihres jüngsten Kindes 

erwerbstätig, im Durchschnitt mit einem Pensum von 75 %. Die meisten dieser 

Frauen erhalten zwischen 14-16 Wochen Mutterschaftsurlaub. Zum Zeitpunkt der 

SWIFS 2014-Befragung sind 48 % der Frauen wieder erwerbstätig, weitere 26 % 

planen den Wiedereinstieg. Das Alter des Kindes bei Wiederaufnahme der Arbeit 

durch seine Mutter liegt im Median bei 6 Monaten. Die Frauen arbeiten nach Wie-

deraufnahme der Arbeit durchschnittlich 52 % (12). 

Die Kinderbetreuung erfolgt mit 78 % meist familiär, bei 44 % durch eine Kinderta-

gesstätte/Tagesmutter, bei 2 % durch eine bezahlte Hilfe zu Hause und bei 7 % 

durch eine andere Betreuungsform. Knapp ein Drittel der Frauen kombinieren ver-

schiedene Betreuungsformen (12). 

Bezüglich der Einstellung zum Stillen/Abpumpen am Arbeitsplatz antworten 42 % 

der Frauen, dass dies kein Problem sei, 36.5 % finden es unangenehm, 19.5 % 

haben keine eindeutige Meinung dazu und 2 % machen diesbezüglich keine Anga-

be. Über ihre Rechte als stillende Arbeitnehmerinnen sind 13 % von ihrem Betrieb 

informiert worden, 54 % haben sich selbst informiert und 12 % anderweitig. 27 % 

wissen nicht, was ihre Rechte als stillende Arbeitnehmerin sind. Bezüglich der Vo-

raussetzungen, um am Arbeitsplatz Stillen/Abpumpen zu können, geben 36 % der 

Frauen an, es sei kein geeigneter Raum zum Stillen oder Abpumpen vorhanden, 9 

% wissen es nicht und 20 % machen keine Angabe. 35 % bejahen, dass ein ent-
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sprechender Raum zur Verfügung stehe. Die Möglichkeit, abgepumpte Muttermilch 

gekühlt aufzubewahren, bejahen 65 %, verneinen 10 %, 5 % wissen es nicht und 20 

% machen keine Angabe. Die Frage nach der Vergütung der Stillpausen bejahen 31 

%, verneinen 10 %, 6 % geben anderes an, 33 % wissen es nicht und 20 % machen 

keine Angabe (12). 

Es zeigt sich, dass zum einen die Einstellung zum Arbeiten und Stillen, zum ande-

ren das Vorhandensein eines Stillraumes und zudem der Grad der Erwerbstätigkeit 

mit einer unterschiedlich langen Stilldauer einhergehen. Zusammenfassend kann 

gesagt werden, dass die Erwerbstätigkeit ein signifikanter Faktor für den Zeitpunkt 

der Einführung der Beikost darstellt, die Erwerbstätigkeit von Frauen mit kleinen 

Kindern in den letzten Jahren zugenommen hat und Frauen zudem schneller und 

mit einem höheren Pensum in die Arbeitswelt zurückkehren als noch 2003 (12). 

2.5 Schutz der stillenden Mütter am Arbeitsplatz 

2.5.1 Erläuterungen Gesetzestext 

Gemäss der Wegleitung zur Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz, 5. Kapitel: Sonder-

schutz von Frauen, 1. Abschnitt: Beschäftigung bei Mutterschaft, Art. 60 Arbeitszeit 

und Stillzeit bei Schwangerschaft und Mutterschaft, gilt folgendes: 

Stillenden Müttern sind die für das Stillen oder für das Abpumpen von 
Milch erforderlichen Zeiten freizugeben. Davon wird im ersten Lebens-
jahr des Kindes als bezahlte Arbeitszeit angerechnet: 
a. bei einer täglichen Arbeitszeit von bis zu 4 Stunden: mindestens 30 
Minuten; 
b. bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als 4 Stunden: mindestens 60 
Minuten; 
c. bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als 7 Stunden: mindestens 90 
Minuten (17). 
 

Absatz 1 der Wegleitung besagt unter anderem folgendes: 

Die Zeit von Schwangerschaft und Mutterschaft stellt sowohl physisch 
wie auch psychisch für die Frau in aller Regel eine Sondersituation dar, 
die durch die Bedingungen am Arbeitsplatz positiv oder negativ mit be-
einflusst werden kann. Schlechte Arbeitsbedingungen wirken sich über 
die Mutter auch auf das Kind aus und können sein Wohlbefinden und 
seine Gesundheit beeinträchtigen. Das trifft im besonderen Mass auf die 
Gestaltung der Arbeitsorganisation und die Strukturierung der Arbeits-
zeit zu (17). 
 

In Absatz 2 wird unter anderem genannt:  

Der Nutzen von Stillen und dessen Förderung sind weltweit anerkannt. 
Stillen hat einen wesentlichen Einfluss auf den Gesundheitszustand und 
die Entwicklung des Säuglings, aus ernährungstechnischen und immu-
nologischen Gründen und weil es die Mutter-Kind-Beziehung fördert. Es 
ist überdies bekannt, dass im Falle verfrühter Umstellung auf Flaschen-
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nahrung später damit zu rechnen ist, dass erwerbstätige Mütter am Ar-
beitsplatz häufiger fehlen, weil die Kinder häufiger erkranken. Aus die-
sem Grunde müssen alle notwendigen Massnahmen getroffen werden, 
um den erwerbstätigen Frauen auch nach dem Mutterschaftsurlaub das 
Stillen zu ermöglichen (17). 
 

Die bezahlte tägliche Stillzeit könne am Stück oder verteilt, im Arbeitsbetrieb oder 

ausserhalb des Betriebes bezogen werden. Allenfalls über die festgelegten Minima 

benötigte Stillzeit werde, ohne anderslautende Abmachung, nicht als bezahlte Ar-

beitszeit angerechnet. Die stillende Mutter dürfe jedoch der Arbeit auch länger fern-

bleiben, sollte das Kind aus physiologischen Gründen längere Stillzeiten benötigen 

(Art. 35a). Es wird festgehalten, dass diese Bestimmungen auch für Frauen gelten, 

die ihre Milch abpumpen (17). 

 

Gemäss der Wegleitung zur Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz, 2. Kapitel: Besonde-

re Anforderungen des Gesundheitsschutzes, 7. Abschnitt: Garderoben, Waschanla-

gen, Toiletten, Ess- und Aufenthaltsräume, Erste Hilfe, Art. 34 Schutz der schwan-

geren Frauen und stillenden Mütter, gilt: „Schwangere Frauen und stillende Mütter 

müssen sich unter geeigneten Bedingungen hinlegen und ausruhen können“ (18). 

Dies wird auch präzisiert: „Als geeignete Ruhegelegenheit ist eine bequeme Liege 

in einem separaten Raum mit guten klimatischen Bedingungen zu bezeichnen. (...) 

Der Kopfteil und wenn möglich auch der Fussteil der Liege sollten neigbar sein“ 

(18). 

Für Sonderfälle gilt: 

In kleineren Betrieben mit weniger als 20 Frauen wäre die Forderung 
nach einem separaten Ruheraum unangemessen (...). In diesen Betrie-
ben sollte aber mindestens eine Liege vorhanden sein. Allenfalls können 
auch mehrere Betriebe gemeinsam über einen Ruheraum verfügen. Ei-
ne weitere Möglichkeit besteht in der Einrichtung oder ständigen Ab-
trennung eines Ruhebereiches in einem andersartig genutzten, aber ru-
higen Raum (18). 
 

Im Leitfaden für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber „Mutterschutz im Betrieb” des 

Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) lauten die Empfehlungen für das Stillen im 

Betrieb und die Aufgaben der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers wie folgt: 

„In Erfahrung bringen, ob eine Mitarbeiterin bei Wiederaufnahme der Arbeit nach 

dem Mutterschaftsurlaub weiter stillen möchte“ (19). 

„Die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben fördern“ (19). 

„Bedingungen schaffen, damit das Kind in Ruhe gestillt werden kann“ (19). Dazuge-

hörige Empfehlung: „Einen geeigneten Raum zur Verfügung stellen, in dem die Mut-
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ter ungestört stillen oder Milch abpumpen kann (mit Zugang zu fliessendem Wasser 

und einem Kühlschrank zum Aufbewahren der Milch)“ (19). 

„Das Gesetz umsetzen, damit die Mutter Pausen zum Stillen oder zum Abpumpen 

von Muttermilch machen kann“ (19). 

 

Die Checkliste „Mutterschutz” des SECO beinhaltet Fragen zur Umsetzung der Ge-

setzesvorlagen im Betrieb: 

„Frage 4: Befragen Sie regelmässig Ihre Mitarbeitenden über Fragen des Gesund-

heitsschutzes, der Sicherheit, der Arbeitszeiten und insbesondere über den Schutz 

Schwangerer und Stillender“ (20)? 

„Frage 19: Haben schwangere oder stillenden Frauen die Möglichkeit, sich hinzule-

gen, sich auszuruhen oder in einer dafür geeigneten Umgebung zu stillen“ (20)? 

„Frage 23: Gewähren Sie den Müttern die zum Stillen nötige Zeit“ (20)? 

 

Die Broschüre „Mutterschaft” des SECO informiert die Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer über die gesetzlich festgelegte bezahlte Stillzeit im Betrieb (21). 

2.5.2 Massnahmen der Stillförderung Schweiz 

Die Stillförderung Schweiz fungiert als unabhängiges, nationales Kompetenzzent-

rum und Informationsplattform und engagiert sich für optimale rechtliche und gesell-

schaftliche Rahmenbedingungen für das Stillen. Unter anderem bietet sie sowohl für 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 

Informationsmaterial zum Thema „Stillen und Arbeit“ an: 

 

• Weiterstillen und wieder in den Berufsalltag einsteigen? Ihre Rechte als stillende 

Mutter laut Arbeitsgesetz, 

• Zurück zur Arbeit – Checkliste für die stillende Mutter, 

• Stillen am Arbeitsplatz – Facts für den Arbeitgeber, 

• Stillen am Arbeitsplatz – Checkliste für Stillzimmer in Betrieben (22). 

 

Unveröffentlichte Ergebnisse von 2 Studien der Stillförderung Schweiz (die Studien 

können bei der Stillförderung Schweiz eingesehen werden): 

Die Stillförderung Schweiz hat im Jahr 2017 einen Fragebogen an 280 Spitäler zum 

Thema „Stillen und Arbeit“ versendet. Die Rücklaufquote betrug 11.8 %. In 85 % der 

Spitäler ist ein Stillzimmer vorhanden. Andere Spitäler geben an, dass andere 

Räumlichkeiten zum Stillen genutzt werden können. Die Ausstattung dieser Zimmer 

gestaltet sich wie folgt: 100 % verfügen über eine bequeme Sitzgelegenheit und 
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fliessendes Wasser, 89 % über einen Sichtschutz, 82 % über einen Kühlschrank, 75 

% sind abschliessbar und 21 % haben ein Reservationssystem. 67 % der Betriebe 

informieren Frauen proaktiv über ihre Rechte als stillende Arbeitnehmerin, 42 % 

informieren nach der Geburt und in 27 % der Fälle müssen sich die Frauen selb-

ständig darüber informieren. Bei 97 % der Firmen sind die Vorgesetzten über die 

gesetzlichen Vorgaben informiert, in 55 % der Fälle bestehen schriftliche Anleitun-

gen zum Umgang mit stillenden Frauen und in 24 % der Spitäler gibt es proaktive 

Anstrengungen zur Optimierung der Situation stillender Frauen (23). 

Ein weiterer Fragebogen aus dem Jahr 2018 zum selben Thema ging an 100 Le-

bensmittel- und Pharmafirmen. Die Rücklaufquote betrug 21 %. In insgesamt 62 % 

der Firmen ist es möglich, in einem Stillzimmer oder Sitzungsraum zu stillen. Einige 

Betriebe geben an, dass Frauen den Betrieb in den Pausen verlassen können, um 

zu stillen; andere sind flexibel und haben Räumlichkeiten zur Verfügung, jedoch 

werden diese nicht genutzt; weitere nennen, dass die Frauen bei Wiedereintritt be-

reits abgestillt haben. Die Ausstattung dieser Zimmer gestaltet sich wie folgt: 92 % 

verfügen über einen Sichtschutz und sind abschliessbar. 83 % haben eine bequeme 

Sitzgelegenheit und einen Kühlschrank, 75 % verfügen über fliessendes Wasser 

und 42 % über ein Reservationssystem. 53 % der Betriebe informieren Frauen pro-

aktiv über ihre Rechte als stillende Arbeitnehmerin, 42 % informieren nach der Ge-

burt und in 32 % der Fälle müssen sich die Frauen selbständig darüber informieren. 

Bei 82 % der Firmen sind die Vorgesetzten über die gesetzlichen Vorgaben infor-

miert, in 47 % der Fälle bestehen schriftliche Anleitungen zum Umgang mit stillen-

den Frauen und in 35 % der Betriebe gibt es proaktive Anstrengungen zur Optimie-

rung der Situation stillender Frauen (24). 

Spitäler scheinen sehr engagiert zu sein, ihre Mitarbeiterinnen dabei zu unterstüt-

zen, dass diese nach einem Wiedereintritt in den Arbeitsprozess weiter stillen kön-

nen. Eine mögliche Erklärung ist der in den Spitälern meist hohe Frauenanteil und 

das Vorhandensein einer Geburtenabteilung mit entsprechender Ausstattung (23). 

Generell kann davon ausgegangen werden, dass sowohl der Fragebogen aus dem 

Jahr 2017 als auch jener aus dem Jahr 2018 von „stillfreundlichen“ Betrieben aus-

gefüllt worden ist. Die eher tiefen Rücklaufquoten erlauben keine generalisierenden 

Aussagen. 
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3 Praktischer Teil  

3.1 Methodik 

3.1.1 Studiendesign 

Als Forschungsansatz wurde zur Erfassung der Fragestellung die quantitative Be-

fragung gewählt. Diese Studienart ermöglicht es, im Falle einer ausreichenden und 

flächendeckenden Teilnehmerzahl eine Stichprobengrösse zu erreichen, welche die 

Grundgesamtheit auf eine angemessene Weise repräsentiert. Als Studienteilnehme-

rinnen zugelassen waren unselbständig erwerbstätige Frauen, die nach dem Mut-

terschaftsurlaub oder nach einem unbezahlten Urlaub von maximal einem Jahr in 

die Arbeitswelt zurückgekehrt sind. Erfasst wurden Geburten ab dem 1. Januar 

2016. 

Die Methodik stellte sich wie folgt dar: Die Befragung fand via standardisiertem On-

line-Fragebogen statt. Eine Kaschierung unter dem allgemeinen Titel „Rückkehr an 

den Arbeitsplatz aus Sicht der erwerbstätigen Mutter” stellte sicher, dass sich nicht 

vorwiegend „still-affine” Frauen von der Studie angesprochen fühlten. So konnte 

eine unvoreingenommene, neutrale Ausgangslage geschaffen werden. 

Die Fragen des Fragebogens mussten fortlaufend beantwortet und konnten nach-

träglich nicht mehr korrigiert werden. Fragen über das Stillverhalten kamen erst zum 

Schluss, nachdem alle anderen Fragen bereits beantwortet wurden. 

3.1.2 Umfrageprogramm 

Für die Durchführung der Befragung und Erstellung des Online-Fragebogens wurde 

das Programm „Unipark“ (ein akademisches Programm von "Questback") gewählt, 

da dieses Programm bezüglich der maximalen Anzahl gestellter Fragen und Beant-

wortungen keine Einschränkungen aufweist und die Umfrageergebnisse als Rohda-

ten exportiert werden können. Die Lizenz für Unipark stellt die Fernfachhochschule 

Schweiz (FFHS) den Studierenden für Umfragezwecke zur Verfügung. 

3.1.3 Sprachen 

Um schweizweit möglichst repräsentativ Daten zu generieren, wurde die Umfrage 

nicht nur in Deutsch, sondern auch in Französisch und Englisch angeboten. Auf-

grund mangelnder Ressourcen und einer Priorisierung anhand demografischer 

Merkmale der Schweiz, wurde der Fragebogen nicht ins Italienische übersetzt. Eng-

lisch wurde berücksichtigt, um Mitarbeiterinnen in der Schweiz tätiger internationaler 

Konzerne und nationale Betriebe mit einer Grosszahl an internationalen Arbeitneh-
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merinnen (z.B. Universitäten) zu erreichen. Für die französische Übersetzung wur-

den die vom BLV übersetzten SWIFS Fragen als Hilfestellung beigezogen. Das 

Sprachfile wurde von der Autorin vorbereitet und durch eine zweisprachige Schwei-

zer Biologin und Mutter komplementiert. Die Übersetzung wurde anschliessend von 

2 Französinnen gegengelesen. Ins Englische wurde die Umfrage von der Autorin 

übersetzt, anschliessend von einer amerikanischen Biologin und Mutter sowie einer 

weiteren Amerikanerin korrekturgelesen. Der Fokus lag beim Korrekturlesen auf der 

Übereinstimmung der übersetzten Fragen mit der deutschen Vorlage. 

3.1.4 Streuung 

Für die Streuung des Fragebogens wurden Interessensgruppen wie Mütter- und 

Stillgruppen auf sozialen Medien, verschiedene Fachverbände, Spitäler, behördliche 

und politische Instanzen und familienfreundliche Grosskonzerne angeschrieben. 

Ziel war es, mittels folgender Medien möglichst viele Frauen der Zielgruppe zu er-

reichen: Newsletter, Posts auf sozialen Medien und Blogs, Artikel auf Internetseiten, 

Inserate in Magazinen und Flyer mit einem QR-Code. Der Text für das Einladungs-

schreiben wurde neutral und ohne Bezug zum Stillen gehalten und ähnelte jenem 

der Startseite auf Unipark. Tabelle 8 listet die Kanäle für die Streuung auf (siehe 

Anhang: Streuung des Fragebogens; Tabelle 8). Diese wurden angeschrieben und 

bei ausbleibender Antwort einmal nachgefasst. Für die Publikation auf den unter-

schiedlichen Kanälen wurden auf Anfrage verschiedene Texte, Übersetzungen und 

Bilder erstellt. Der Fragebogen wurde zudem zur Information an beteiligte Stellen 

wie das BLV und das Swiss TPH gesandt. 

Die Laufzeit der Studie war initial auf einen Monat festgelegt. Da eine Vielzahl der 

Fachverbände eine Vorlaufzeit für die Erstellung von Newslettern benötigte, die 

Kontaktaufnahme sich mit einigen Instanzen verzögerte und die Autorin zum 2. Mal 

Mutter wurde, wurde die Laufzeit um 2 Monate verlängert und betrug total 3 Monate 

(Beginn September bis Ende November 2019). 

3.1.5 Fragebogen 

Um die Hypothese und Fragestellung dieser Studie beantworten und einen Ver-

gleich mit den in der SWIFS erhobenen Daten von insbesondere 2014 bezüglich 

„Stillen und Erwerbstätigkeit” anstellen zu können, wurden entsprechende Fragen 

der SWIFS aufgegriffen. Dies wurde vom BLV vorab genehmigt. 

 

Die Struktur des Fragebogens wird im Folgenden erläutert und gestaltete sich wie 

folgt: 
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1. Einladungsschreiben 

2. Bestätigung der Teilnahmebedingungen 

3. Eisbrecherfrage 

4. Familiäre Situation 

5. Arbeitsplatzsituation  

6. Familienfreundlichkeit des Betriebs 

7. Stillen und Erwerbstätigkeit 

8. Persönliche Angaben 

9. Abschlussfrage, Herleitung und Bemerkungen 

10. Dank und Streuung 

 

1. Einladungsschreiben: Der Fragebogen beginnt mit einem Einladungsschreiben, 

welches Frauen direkt anspricht und auf die Herausforderungen der Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie eingeht. Im Besonderen werden der Lebenswandel im ersten 

Lebensjahr eines Kindes, die damit verbundene berufliche Veränderung erwähnt 

und Frauen gebeten, ihre Erfahrungen mitzuteilen.  

Die Studienziele und Hintergründe der Arbeit werden nur ansatzweise bekannt ge-

macht, um die Resultate der Umfrage nicht zu beeinflussen. Die Teilnehmenden 

werden darauf hingewiesen, dass sie sich bei Interesse und Fragen an die Autorin 

wenden können und Resultate der Studie nach Abschluss der Öffentlichkeit zugäng-

lich gemacht werden.  

Die Teilnahmebedingungen, ungefähre Dauer der Umfrage, Bitte um vollständige, 

wahrheitsgetreue Beantwortung sowie Streuung des Links und Laufzeit der Umfra-

ge folgen am Schluss des Einladungsschreibens. Der Dank für die Teilnahme run-

det die Einleitung ab. Die Autorin wird mit Kontaktdaten genannt und signiert zur 

Verbindung mit der Stichprobe zudem als Mutter. 

Um die Vertrauenswürdigkeit der Studie zu untermauern, wird dem BLV dafür ge-

dankt, dass es den SWIFS Fragebogen zur Verfügung stellt. 

Bei auftretenden Problemen mit der Darstellung des Fragebogens werden die Teil-

nehmenden darauf hingewiesen, dass der Fragebogen in einem anderen Browser 

gestartet werden kann. Der Prozentbalken im unteren Bereich zeigt den Teilneh-

menden jeweils den Fortschritt der Umfrage an. Auf die möglichen Spracheinstel-

lungen wird zu Beginn des Fragebogens hingewiesen. Mittels Klick auf einen Glo-

bus kann zwischen Deutsch, Englisch oder Französisch gewechselt werden. 

Das Logo der Studie, welches im unteren Bereich rechts zu finden ist, zeigt 3 Frau-

en mit ihren Babys bei ihrer beruflichen Tätigkeit (illustriert von H. Rösti). Um Frau-
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en aus unterschiedlichen Berufsfeldern anzusprechen, wird eine Malerin, eine Ser-

vicefachangestellte und eine Mutter am Computer dargestellt. 
 

2. Bestätigung der Teilnahmebedingungen: Der 2. Abschnitt der Umfrage wiederholt 

bei Frage 1 nochmals die im Einladungsschreiben genannten Teilnahmebedingun-

gen. Um an der Umfrage teilnehmen zu können, müssen Frauen der Zielgruppe die 

Bedingungen mittels Einfachantwort bestätigen. 
 

3. Eisbrecherfrage: Der nächste Abschnitt enthält eine Eisbrecherfrage (Frage 2). 

Sie soll die Teilnehmenden abholen und das Interesse an der Umfrage wecken. 

Konkret wird nach den Gefühlen der Frauen in ihrer Situation im Arbeitsprozess 

gefragt und mittels einer möglichen Mehrfachantwort eine Auswahl an Emotionen 

geschaffen resp. mit Bildern visualisiert (25).  
 

4. Familiäre Situation: Im 4. Abschnitt wird die familiäre Situation der Teilnehmen-

den erfasst. Dies, um einerseits einen Vergleich mit den SWIFS-Daten anstellen, 

andererseits Daten zur Erwerbstätigkeit vor und nach der Geburt und der Betreu-

ungssituation des Kindes erfassen zu können. Beginnend mit dem Zivilstand (Frage 

3), der Anzahl leiblicher Kinder (Frage 4) und dem Geburtsjahr und -Monat des 

jüngsten Kindes (Frage 5). Im Namen der Zweckmässigkeit der Datenerhebung wird 

auf die Erfassung des kompletten Geburtsdatums verzichtet. Sofern eine Frau meh-

rere Kinder seit dem Jahr 2016 geboren hat, wird sie darauf hingewiesen, sich bei 

der Umfrage auf jenes Kind zu beziehen, nach welchem sie als letztes die Erwerbs-

tätigkeit wiederaufgenommen hat. Es folgen Fragen zum Grad der Erwerbstätigkeit 

vor der Geburt (Frage 6), Dauer des Mutterschaftsurlaubs (Frage 7) und Alter des 

Kindes bei Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit (Frage 8). Diese Fragen werden 

als Fragen mit Einfachantwort programmiert. Danach werden die Gründe für den 

Entscheid über den Zeitpunkt des Wiedereintritts mittels möglicher Mehrfachantwort 

und zusätzlichem Textfeld für weitere Optionen erfasst (Frage 9). Die Situation nach 

der Geburt wird mit folgenden Fragen abgebildet: Anstellungsprozent der Mutter 

(Frage 10) und des rechtlichen Vaters nach der Geburt (Frage 11) als Einfachant-

wort. Die Betreuungssituation des Kindes als mögliche Mehrfachantwort mit zusätz-

lichem Textfeld für weitere Optionen (Frage 12) und die Dauer des Anreisewegs 

zwischen Hauptbetreuungsplatz und Betrieb als Einfachantwort (Frage 13). 
 

5. Arbeitsplatzsituation: Der darauffolgende Abschnitt befasst sich mit der Arbeits-

platzsituation der Teilnehmenden. Mittels dieser Daten können branchen- und tätig-

keitsspezifische Auswertungen gemacht werden. Für die in einer Einfachantwort 

mögliche Auswahl der Branche wird eine Branchenstruktur vom Bundesamt für Sta-
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tistik (BFS) als Basis verwendet, mit zusätzlichem Textfeld für weitere Optionen 

(Frage 14) (26). Die Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird in einer Einfach-

antwort von 4 Kategorien erfasst, mit Möglichkeit der Angabe „Weiss nicht” (Frage 

15). Die Grundlage dafür bildet die „Wirtschaftsstruktur: Unternehmen“ vom BFS 

(27). Die Anzahl der im Betrieb beschäftigten Frauen wird in einer Einfachantwort 

von 2 Kategorien, 1 bis 20 und mehr als 20, und einer Antwortmöglichkeit „Weiss 

nicht” erfasst (Frage 16). Dies, um eruieren zu können, ob die Betriebe die gesetzli-

chen Anforderungen des Art. 34, Schutz der schwangeren Frauen und stillenden 

Mütter, einhalten. In einer möglichen Mehrfachantwort mit Textfeld für weitere Opti-

onen kann erfasst werden, was die Arbeit der Teilnehmenden hauptsächlich bein-

haltet; dies mit dem Zweck eruieren zu können, ob unterschiedliche Arbeitskonditio-

nen einen Einfluss auf die Umsetzung der Gesetzgebung haben (Frage 17). Die 

Stellung im Betrieb wird in einer Einfachantwort mit 4 Kategorien erfasst, da Arbeit-

nehmerinnen in einer höheren leitenden Tätigkeit von den im Arbeitsgesetz festge-

haltenen Regelungen ausgenommen sind (Art. 2 und Art. 3) (Frage 18), kann dieser 

Aspekt bei der Auswertung miteinbezogen werden. Abschliessend wird erfasst, seit 

wann die Teilnehmende in ihrem Betrieb arbeitet (Frage 19). 
 

6. Familienfreundlichkeit des Betriebs: Der nächste Abschnitt erfasst die Familien-

freundlichkeit des Betriebs der Teilnehmenden und ermöglicht einen Brückenschlag 

zum generellen Thema der Umfrage „Rückkehr an den Arbeitsplatz aus Sicht der 

erwerbstätigen Mutter”. Die Massnahmen, mit welchen die Vereinbarkeit von Fami-

lie und Beruf am Arbeitsplatz der Teilnehmenden unterstützt wird, wird in einer mög-

lichen Mehrfachantwort mit einem zusätzlichen Textfeld für weitere Optionen und 

einer Antwortmöglichkeit „Weiss nicht” erfasst. Die Kategorien für diese Frage liefert 

die Studie „Betriebswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analyse familienfreundlicher Un-

ternehmens-politik” (Frage 20) (28). Mit der Frage 21 wird ermittelt, ob die „Famili-

enfreundlichkeit” des Betriebes einen Einfluss auf die Wahl des Arbeitsplatzes der 

Teilnehmenden hat. Dies wird in einer Einfachantwort mit zusätzlichem Textfeld für 

weitere Optionen und einer Antwortmöglichkeit „Weiss nicht” ermittelt. Danach wird 

eruiert, ob es der Betrieb der Teilnehmenden in ihrem konkreten Fall ermöglicht, 

Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen (Frage 22). Um einer Tendenz zur 

Mitte entgegenzuwirken, ist die verbale Skalenbezeichnung unterteilt in eine Abstu-

fung mit einer geraden Anzahl Antwortmöglichkeiten: „Trifft voll zu”, „Trifft eher zu”, 

„Trifft weniger zu”, „Trifft gar nicht zu” und einer Option „Weiss nicht”. 
 

7. Stillen und Erwerbstätigkeit: Der nächste Abschnitt zum Thema „Stillen und Er-

werbstätigkeit” ermöglicht die eigentliche Beantwortung von Forschungsfragen und 
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Hypothese und zudem einen Vergleich mit den Daten der SWIFS. Ausserdem kann 

die Einstellung der Frauen zum Thema „Stillen“ im Generellen und zu „Stillen am 

Arbeitsplatz“ im Besonderen erfasst werden. In einer Einfachantwort zeichnet die 

Frage 23 die Einstellung zum Stillen während der Schwangerschaft ab. Die nächste 

Frage erfasst in einer Einfachantwort die Gesamtstilldauer und ob die Wiederauf-

nahme der Erwerbstätigkeit einen Einfluss auf den Zeitpunkt des Abstillens hat; dies 

geschieht mit einer zusätzlichen Antwortmöglichkeit „Bemerkungen” (Frage 24). In 

einer analogen Frage wird in einer Einfachantwort gefragt, wann das Kind die erste 

Beikost erhalten hat und ob die Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit einen Einfluss 

auf den Zeitpunkt der Einführung der Beikost hat; auch hier mit einer zusätzlichen 

Antwortmöglichkeit „Bemerkungen” (Frage 25). Ob die Teilnehmenden ihr Kind ger-

ne stillen, wird in der Frage 26 ermittelt. In einer möglichen Mehrfachantwort werden 

die Gründe dafür eruiert, mit zusätzlichem Textfeld für weitere Optionen. In einer 

Einfachantwort wird mittels Frage 27 die generelle Einstellung zum Stil-

len/Abpumpen am Arbeitsplatz ermittelt. Die nächsten Fragen beschäftigen sich mit 

den gesetzlichen Rahmenbedingungen für das Stillen/Abpumpen am Arbeitsplatz. 

Frage 28 bezieht sich in einer Einfachantwort auf das Vorhandensein der Räumlich-

keiten für das Stillen/Abpumpen mit zusätzlichem Textfeld für weitere Optionen und 

in einer Mehrfachantwort auf die Ausstattung der Räumlichkeiten. Die Auswahlopti-

onen für die Ausstattung des Stillraums orientieren sich am Fragebogen „Stillen und 

Arbeit” der unveröffentlichten Studie der Stillförderung Schweiz (23). Frage 29 ermit-

telt in einer Einfachantwort, ob es am Arbeitsplatz möglich ist, abgepumpte Milch 

gekühlt aufzubewahren, mit einer Antwortmöglichkeit „Weiss nicht”. Ob Stillpausen 

bzw. die Zeit für das Abpumpen vom Betrieb als Arbeitszeit angesehen und vergütet 

wird, wird mit Frage 30 eruiert. Dies in einer Einfachantwort mit zusätzlichem Text-

feld für weitere Optionen und einer Antwortmöglichkeit „Weiss nicht”. Wie die Teil-

nehmenden von den Rechten in Bezug auf das Stillen bzw. Abpumpen am Arbeits-

platz erfahren haben, kann in einer möglichen Mehrfachantwort mit zusätzlichem 

Textfeld für weitere Optionen bei Frage 31 in Erfahrung gebracht werden. Darüber, 

ob die Rechte als stillende Arbeitnehmerin einen Einfluss auf die Stillabsichten ha-

ben, gibt Frage 32 in einer Einfachantwort mit zusätzlichem Textfeld für weitere Op-

tionen und einer Antwortmöglichkeit „Weiss nicht” Aufschluss. Die nächste Frage 

zeigt in einer möglichen Mehrfachantwort mit zusätzlichem Textfeld für allfällige 

Bemerkungen, ob die Teilnehmenden vom Recht während der Arbeitszeit zu stil-

len/abzupumpen Gebrauch machen. Sie ermittelt zudem, wie lange dies der Fall ist 

(Frage 33). Frage 34 ermöglicht den Teilnehmenden in einer Einfachantwort mit 

zusätzlichem Textfeld für weitere Optionen und einer Antwortmöglichkeit „Weiss 
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nicht” eine subjektive Skalierung der Bedingungen für das Stillen/Abpumpen am 

eigenen Arbeitsplatz. Frauen, welche im Fragebogen angeben, im Betrieb zu stillen, 

gelangen zum nächsten Abschnitt und somit zu den 2 nächsten Fragen bezüglich 

unterstützenden und hindernden Faktoren beim Stillen bzw. Abpumpen am Arbeits-

platz. In einer möglichen Mehrfachantwort mit zusätzlichem Textfeld für weitere Op-

tionen wird ermittelt, was Frauen in dieser Situation hilft bzw. fehlt (Frage 35 und 

36). Frauen, die angeben, nicht im Betrieb zu stillen, überspringen diese Seiten au-

tomatisch. 
 

8. Persönliche Angaben: Der nächste Abschnitt erfasst für statistische Zwecke mit-

tels Einfachantworten die demografischen Angaben der Teilnehmenden. Beginnend 

mit Frage 38 zum Alter, der Herkunft (Frage 39), Nationalität (Frage 40), des Woh-

nortkantons (mit Angabe zu urbaner oder ruraler Lebensweise) (Frage 41) und dem 

höchsten Schulabschluss (Frage 42). 
 

9. Abschlussfrage, Herleitung und Bemerkungen: Beim abschliessenden Abschnitt 

wird mit der Frage 43 die Brücke zu der Eisbrecherfrage geschlagen und mittels 

möglicher Mehrfachantwort gezeigt, inwiefern sich die Teilnehmenden von der 

Thematik betroffen fühlen und für wie interessant sie den Fragebogen empfinden. 

Die anschliessende Frage stellt mittels möglicher Mehrfachantwort und zusätzli-

chem Textfeld für weitere Optionen dar, wie die Teilnehmenden auf den Fragebo-

gen aufmerksam wurden (Frage 44). Ein optionales Textfeld für abschliessende 

Bemerkungen zum Fragebogen beendet den Fragebogen. 
 

10. Dank und Streuung: Die Endseite beinhaltet den Dank für das Ausfüllen des 

Fragebogens, den Link und QR-Code zum Teilen der Umfrage und einen Hinweis, 

dass der Fragebogen erfolgreich ausgefüllt wurde und das Fenster nun geschlossen 

werden kann. 

3.1.6 Methodische Überlegungen 

Aufgrund der möglichen Grösse der Stichprobe und mit Hinblick auf die Aussage-

kraft des Datensets wurden bei der Formulierung der Fragen geschlossene Fragen 

bevorzugt. Bei den Mehrfachantworten wurde auf eine trennscharfe Formulierung 

geachtet und versucht, möglichst viele Antwortmöglichkeiten abzudecken. Um eine 

dennoch mögliche Verzerrung zwischen vorgegebenen Antwortmöglichkeiten und 

tatsächlichen Antworten zu vermeiden, wurden bei einem Grossteil der Fragen die 

Antwortmöglichkeiten „Weiss nicht” und/oder „Anderes“ (Textfeld) eingefügt. 
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Alle Fragen des Fragebogens wurden als Pflichtfragen programmiert. Sofern eine 

Frage ausgelassen wurde, erfolgte folgender Hinweis: „Eine oder mehrere Fragen 

sind für den weiteren Verlauf des Fragebogens wichtig.“ 
 

Das Lehrbuch „Spass am wissenschaftlichen Arbeiten” von Alexander W. Hunziker 

lieferte wichtige Grundlagen zum Erstellen eines Fragebogens und die „Checkliste 

Fragebogen” wurde weitestgehend berücksichtigt (29). 

3.1.7 Pretest 

Vor der Publikation wurde der Fragebogen an 14 Personen pilotiert. In der Stichpro-

be vertreten waren Frauen der Zielgruppe, weitere Mütter und wichtige Kontaktper-

sonen der Studie. Die Kriterien des Pretests waren: Dauer des Fragebogens, Ver-

ständlichkeit, Akzeptanz, Navigation und Möglichkeit zur Auswertung des Fragebo-

gens. Die Pretest-Teilnehmerinnen und –Teilnehmer hatten die Möglichkeit, mittels 

der Kommentarfunktion von Unipark Pretest Kommentare zu hinterlassen oder der 

Autorin direkt Kommentare zukommen zu lassen. Von den 14 Personen hinterlies-

sen 9 Kommentare. Nach Berücksichtigung der Pretest-Kommentare wurden die 

technischen Komponenten getestet. Insbesondere, ob der Fragebogen auf unter-

schiedlichen Betriebssystemen, mit verschiedenen Browsern und Endgeräten funk-

tionierte. Es erfolgten Testdrucke der Flyer (auf Deutsch, Französisch und Englisch) 

mit verschiedenen Druckern und Link inklusive QR-Code wurden verifiziert. 

3.2 Resultate 

Unter 3.2.2 werden die für diese Arbeit wichtigsten Resultate beschreibend darge-

stellt. In der darauffolgenden Diskussion der Forschungsfragen werden die relevan-

ten Resultate erneut wiedergegeben und mit weiterführenden (vergleichenden) Ana-

lysen komplementiert. 

3.2.1 Auswertung und Analyse des Datensets 

Die Umfrage zählte 2’394 Impressionen; 650 Frauen haben den Fragebogen ausge-

füllt, was daher einer Beendigungsquote von 27.2 % entspricht. Die meisten Abbrü-

che (1'434) verzeichnete die erste Seite mit den Teilnahmebedingungen. Die Bear-

beitungszeit betrug im Median 13 Minuten und 28 Sekunden. Nach Abschluss der 

Umfrage wurde das Datenset aus Unipark in Excel exportiert. Offensichtliche Tipp-

fehler wurden manuell bereinigt. Für die Auswertung und Visulisierung der Daten 

wurde das Statistikprogramm R verwendet (R Core Team, 2015). 
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3.2.2 Statistik 

Das Datenset ist nicht zuletzt aufgrund der grossen Teilnehmerzahl reichhaltig und 

birgt entsprechendes Potential für eine umfassende statistische Auswertung. Die 

hier dargestellte Auswertung orientiert sich primär an der Fragestellung und Hypo-

these der vorliegenden Arbeit. Resultate, die nur am Rand damit zu tun haben, der 

Autorin aber besonders aufschlussreich erscheinen oder als Hintergrundinformatio-

nen zur Studie wertvoll sind, werden im folgenden Teil wiedergegeben. Sie sind 

jedoch nicht Gegenstand des sich auf die Fragestellung konzentrierenden Diskussi-

onsteils. 

Übersichtshalber werden alle Fragen entsprechend dem Fragebogen chronologisch 

aufgelistet. Die für diese Arbeit nicht direkt relevant erscheinenden Fragen sind in 

grauer Schrift abgebildet. Das Roh-Datenset kann auf Wunsch bei der Autorin ein-

gesehen werden. 

Um den ungewünschten Einfluss von Extremwerten auf repräsentative Aussagen 

für die Mehrheit der Studienteilnehmerinnen zu reduzieren, wird für die beschrei-

bende Statistik grundsätzlich mit dem Median operiert. Der Vollständigkeit halber 

wird zusätzlich der Durchschnittswert angegeben. Mit "N tot" ist die jeweils ausge-

wertete Gesamtstichprobengrösse pro Frage spezifiziert, welche je nach Frage und 

aufgrund ungültiger Antworten zwischen Fragen variieren kann. Antworten werden 

entsprechend ihrer prozentualen Auswahl absteigend gelistet. 

Im darauffolgenden Diskussionsteil werden Ergebnisse dieser Studie oftmals mit 

den Ergebnissen der SWIFS 2014 vergleichend dargestellt und diskutiert. Da die 

Rohdaten der SWIFS 2014 nicht zugänglich sind, sind diese Vergleiche nur qualita-

tiv möglich. Durchgeführte statistische Tests werden jeweils spezifiziert und sind 

grundsätzlich zweiseitig. Ein P-Wert unter 0.05 wird generell als „statistisch signifi-

kant“ gewertet. 

 

Frage 1: Bestätigung der Teilnahmebedingungen 

Frage 2: Empfinden bezüglich der Situation als Mutter im Arbeitsprozess 

In einer möglichen Mehrfachantwort machen die Studienteilnehmerinnen folgende 

Angaben über das Empfinden bezüglich ihrer Situation als Mutter im Arbeitsprozess 

(N tot = 650): 

Erschöpft      47.2 %  N = 307 

Zuversichtlich      38 %  N = 247 

Erfüllt       33.4 %  N = 217 

Glücklich      32 %  N = 208 



 28 

Ein wenig „verrückt“     17.1 %  N = 111 

Gelassen      16.9 %  N = 110 

Frustriert      14.6 %  N = 95 

Überfordert      12.3 %  N = 80 

Souverän      12.3 %  N = 80 

Unsicher      11.4 %  N = 74 

Traurig       6 %  N = 39 

Wütend      3.5 %  N = 23 

Weiss nicht      2.5 %  N = 16 

Frage 3: Zivilstand 

77.5 % der Studienteilnehmerinnen sind verheiratet, 19.1 % sind ledig, 0.5 % sind 

geschieden, 0.2 % sind verwitwet, 2 % sind in einer eingetragenen Partnerschaft 

und 0.8 % sind in einer aufgelösten Partnerschaft (N tot = 650). 

Frage 4: Anzahl leibliche Kinder 

Die Studienteilnehmerinnen haben im Durchschnitt 1.6 Kinder und im Median 1 

Kind. 

Frage 5: Geburtsdatum jüngstes Kind 

Frage 6: Erwerbstätigkeit in Prozent vor der Geburt des Kindes 

Frage 7: Länge Mutterschaftsurlaub 

Die Studienteilnehmerinnen erhalten im Durchschnitt 15.6 und im Median 16 Wo-

chen Mutterschaftsurlaub. 

Frage 8: Alter des Kindes bei der Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit 

Beim Wiedereintritt der Frauen in die Erwerbstätigkeit ist das Kind im Durchschnitt 

23.9 und im Median 24 Wochen alt. 

Frage 9: Gründe für den Zeitpunkt des Wiedereintrittes in die Erwerbstätigkeit 

In einer möglichen Mehrfachantwort geben die Studienteilnehmerinnen folgende 

Gründe für den Zeitpunkt der Rückkehr an den Arbeitsplatz an (N tot = 650): 

Freude an der Arbeit     55.5 %  N = 361 

Finanzielle Gründe     53.1 %  N = 345 

Ausgleich zur Familienarbeit    52.5 %  N = 341 

Karrierebezogene Gründe    41.2 %  N = 268 

Loyalität gegenüber dem Betrieb   24 %  N = 156 

Forderung des Betriebs    14.2 %  N = 92 

Anderes (Textfeld)     8.6 %  N = 56 

Frage 10: Arbeitspensum nach der Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit 

Die Studienteilnehmerinnen arbeiten nach der Geburt des Kindes im Durchschnitt 

55 % und im Median 50 %. 
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Frage 11: Arbeitspensum des rechtlichen Vaters nach der Geburt 

Die rechtlichen Väter sind nach der Geburt ihres Kindes im Durchschnitt zu 87.7 % 

und im Median zu 100 % erwerbstätig. 

Frage 12: Betreuungssituation des Kindes 

In einer möglichen Mehrfachantwort machen die Studienteilnehmerinnen folgende 

Angaben über die Betreuungssituation des Kindes während der Arbeit (N tot = 650): 

Familienmitglied     75.2 %  N = 489 

Kindertagesstätte     47.4 %  N = 308 

Tagesmutter      11.7 %  N = 76 

Anderes (Textfeld)     6 %  N = 39 

Au Pair      0.6 %  N = 4 

Frage 13: Anreiseweg zwischen Hauptbetreuungsplatz und Betrieb 

Der Anreiseweg zwischen dem Hauptbetreuungsplatz des Kindes und dem Betrieb 

beträgt für die Studienteilnehmerinnen (N tot = 650): 

15 – 30 Minuten     32.6 %  N = 212 

Weniger als 15 Minuten    28 %  N = 182 

30 – 45 Minuten     22 %  N = 143 

45 Minuten – 1 Stunde    11.8 %  N = 77 

Mehr als 1 Stunde     5.5 %  N = 36 

Frage 14: Branche des Betriebs 

Die Aufteilung der Arbeitsbranchen, in welchen die Betriebe der Studienteilnehme-

rinnen tätig sind, gestaltet sich wie folgt (N tot = 650): 

Gesundheits- und Sozialwesen   40 %  N = 260 

Anderes (Textfeld)     16.3 %  N = 106 

Öff. Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 11.4 %  N = 74 

Andere Dienstleistungen    10.9 %  N = 71 

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen  6.2 %  N = 40 

Handel und Reparatur    4.3 %  N = 28 

Forschung      3.7 %  N = 24 

Baugewerbe/Bau     2.3 %  N = 15 

Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren 2.2 %  N = 14 

Andere Verarbeiter (Industrie)   2 %  N = 13 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei   0.8 %  N = 5 

Frage 15: Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betrieb 
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Frage 16: Frauenanteil im Betrieb 

70 % der Studienteilnehmerinnen arbeiten in Betrieben mit mehr als 20 Frauen, 

26.8 % in Betrieben mit 1-20 Frauen und 3.2 % der Studienteilnehmerinnen wissen 

diese Frage nicht zu beantworten (N tot = 650). 

Frage 17: Rahmenbedingungen der Arbeit 

Über die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit äussern sich die Studienteilnehmerinnen 

in einer möglichen Mehrfachantwort wie folgt (N tot = 650): 

Arbeit drinnen      85.7 %  N = 557 

Arbeit an einem gleichbleibenden Arbeitsort 69.2 %  N = 450 

Arbeit mit geringer/keiner physischen Belastung 54.9 %  N = 357 

Arbeit mit mittlerer physischer Belastung  21.4 %  N = 139 

Arbeit an einem häufig wechselnden Arbeitsort 8.9 %  N = 58 

Arbeit draussen     6.2 %  N = 40 

Arbeit mit grosser physischer Belastung  5.7 %  N = 37 

Anderes (Textfeld)     4.5 %  N = 29 

Frage 18: Stellung im Betrieb  

Die Stellung der Studienteilnehmerinnen im Betrieb gestaltet sich wie folgt (N tot = 

650): 

Ohne Vorgesetztenfunktion    75.8  N = 493 

Mit Vorgesetztenfunktion    17.1 %  N = 111 

In Unternehmensleitung, mit Vorgesetztenfunktion 3.7 %  N = 24 

In Unternehmensleitung    3.4 %  N = 22 

Frage 19: Anstellungsdauer im Betrieb 

Frage 20: Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Betrieb 

8 % der Studienteilnehmerinnen geben an, dass in ihrem Betrieb die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf nicht unterstützt wird. 2.5 % wissen diese Frage nicht zu be-

antworten. Die restlichen 89.5 % (N tot = 582) der Studienteilnehmerinnen geben in 

einer möglichen Mehrfachantwort an, dass an ihrem Arbeitsplatz folgende Mass-

nahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ergriffen werden: 

Reduktion der Arbeitszeit    78.4 %  N = 456 

Familienbezogene Freistellung   62.5 %  N = 364 

Erhöhung der Zeitsouveränität   36.3 %  N = 211 

Finanzielle Zulagen     33.2 %  N = 193 

Flexibilität des Arbeitsortes    29.6 %  N = 172 

Unterstützung bei der Kinderbetreuung  18 %  N = 105 

Planung von Wiedereinstieg    17.5 %  N = 102 

Arbeitsabläufe und Arbeitsinhalte   13.7 %  N = 80 
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Unterstützung aktiver Vaterschaft   12.5 %  N = 73 

Personalentwicklung     10.3 %  N = 60 

Betonung der Wertschätzung von Familien  7.9 %  N = 46 

Anderes (Textfeld)     3.1 %  N = 18 

Frage 21: Einfluss der Familienfreundlichkeit des Betriebs auf Arbeitsplatz-

wahl 

28.5 % der Studienteilnehmerinnen geben an, dass die Familienfreundlichkeit des 

Betriebes einen Einfluss auf ihre Wahl des Arbeitsplatzes hat, 62.8 % verneinen 

dies, 6 % wissen es nicht und 2.8 % wählen „Anderes (Textfeld)” (N tot = 650). 

Frage 22: Subjektive Einschätzung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Ob in ihrem konkreten Fall der Betrieb es ermöglicht, Familie und Beruf unter einen 

Hut zu bringen, beantworten 24.3 % der Studienteilnehmerinnen mit „Trifft voll zu”, 

50 % mit „Trifft eher zu”, 16.8 % mit „Trifft weniger zu” und 5.8 % mit „Trifft gar nicht 

zu”. 3.1 % antworten „Weiss nicht” (N tot = 650). 

Frage 23: Einstellung zum Stillen während der Schwangerschaft 

85.1 % der Studienteilnehmerinnen nehmen sich während der Schwangerschaft des 

Kindes vor zu stillen, während es 13.2 % auf sich zukommen lassen. 1.7 % der Stu-

dienteilnehmerinnen wollen nicht stillen (N tot = 650). 

Frage 24: Gesamtstilldauer und Einfluss der Erwerbstätigkeit auf das Abstillen 

 
Abbildung 1: Gesamtstilldauer. Gesamtstilldauer jener Studienteilnehmerinnen, die bei 
der Umfrage bereits abgestillt haben und mit Angabe eines gültigen Wertes (N = 362). Der 
Durchschnitt (42.6 Wochen) ist mittels roter Linie und der Median (36 Wochen) mittels blauer 
Linie gekennzeichnet. Unter Berücksichtigung jener Frauen, die ihr Kind gar nie gestillt ha-
ben, beträgt die Gesamtstilldauer im Durchschnitt 40.5 Wochen und im Median 34 Wochen. 

 

21.2 % der Studienteilnehmerinnen geben an, dass ihre Wiederaufnahme der Er-

werbstätigkeit einen Einfluss auf den Zeitpunkt des Abstillens hat. Die restlichen 
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78.8 % geben an, dass die Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit die Stilldauer nicht 

beeinflusst (N tot = 593). Die Gesamtstilldauer jener Frauen, die beim Zeitpunkt der 

Befragung bereits abgestillt haben und mit gültiger Angabe zur Stilldauer wird in 

Abbildung 1 wiedergegeben. 

Frage 25: Einfluss der Erwerbstätigkeit auf die Beikosteinführung 

Die Kinder jener Studienteilnehmerinnen, die bei der Befragung ihrem Kind bereits 

die erste Beikost verabreicht haben (N tot = 614), sind bei der ersten Beikosteinfüh-

rung im Durchschnitt 21.6 und im Median 21 Wochen alt. 

76.7 % der Studienteilnehmerinnen geben an, dass der Zeitpunkt der Beikosteinfüh-

rung durch die (geplante) Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit beeinflusst wird. 

Bei den verbleibenden 23.3 % hat dies keinen Einfluss (N tot = 639). 

Frage 26: Persönliche Gründe für das Stillen 

3.5 % der Studienteilnehmerinnen stillen nicht, 2 % stillen nicht gerne und 3.4 % 

sind unentschieden, ob Sie gerne stillen.  91.1 % der Studienteilnehmerinnen stillen 

gerne und geben hierfür in einer möglichen Mehrfachantwort folgende Gründe an (N 

tot = 592): 

Gesundheitliche Vorteile für das Kind  95.9 %  N = 568 

Natürlichkeit des Stillens    86.1 %  N = 510 

Förderung der Mutter-Kind-Beziehung  84 %  N = 497 

Praktikabilität des Stillens    81.8 %  N = 484 

Überzeugung      57.3 %  N = 339 

Gesundheitliche Vorteile für die Mutter  53 %  N = 314 

Anderes (Textfeld)     3.7 %  N = 22 

Frage 27: Generelle Einstellung zum Stillen/Abpumpen am Arbeitsplatz 

66.9 % der Studienteilnehmerinnen haben generell kein Problem damit, am Arbeits-

platz zu stillen/abzupumpen, während es 26 % generell unangenehm ist. 7.1 % der 

Studienteilnehmerinnen haben keine eindeutige Meinung dazu (N tot = 650). 

Frage 28: Geeigneter Raum zum Stillen oder Abpumpen im Betrieb 

Die Frage, ob durch ihren Betrieb ein geeigneter Raum zum Stillen/Abpumpen zur 

Verfügung gestellt wird, beantworten 23.5 % mit „Nein” und 8 % mit „Weiss nicht”. 4 

% der Studienteilnehmerinnen geben „Anderes” (Textfeld) an. Bei den verbleiben-

den 64.5 % (N tot = 419) der Studienteilnehmerinnen verfügt der Betrieb über einen 

geeigneten Raum, in einer möglichen Mehrfachantwort wird folgende Ausstattung 

angegeben: 

Abschliessbar      60.9 %  N = 255 

Sichtschutz      56.8 %  N = 238 

Separater Raum zum Stillen/Abpumpen  53.5 %  N = 224 
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Fliessendes Wasser     51.1 %  N = 214 

Bequeme Sitzgelegenheit (Liege)   44.9 %  N = 188 

Abgetrennter Bereich eines Raums   39.6 %  N = 166 

Reservationssystem     17.7 %  N = 74 

Frage 29: Möglichkeit, abgepumpte Milch gekühlt aufzubewahren 

13.8 % der Studienteilnehmerinnen geben an, dass es zur gekühlten Aufbewahrung 

abgepumpter Milch einen eigens dafür vorgesehenen Ort gibt. Für 75.7 % der Stu-

dienteilnehmerinnen ist dies zwar möglich, obwohl es keinen eigens dafür vorgese-

henen Ort gibt. Für 6.2 % gibt es keine Möglichkeit, abgepumpte Milch am Arbeits-

platz gekühlt aufzubewahren und 4.3 % wissen es nicht (N tot = 650). 

Frage 30: Entlöhnung der Stillpausen bzw. Zeit für das Abpumpen 

56.5 % der Studienteilnehmerinnen geben an, dass Stillpausen bzw. die Zeit für das 

Abpumpen von Ihrem Betrieb vollständig als Arbeitszeit angesehen und als solche 

vergütet wird, bei 3.2 % ist dies zur Hälfte der Fall, bei 12 % findet keine Vergütung 

statt resp. wird die erforderliche Zeit nicht als Arbeitszeit angesehen. 18.9 % wissen 

es nicht und bei 9.4 % findet eine andere Vergütung statt (N tot = 650). 

Frage 31: Information über Rechte als stillende Arbeitnehmerin 

11.5 % der Studienteilnehmerinnen werden vor ihrer Rückkehr von ihrem Betrieb 

über ihre Rechte in Bezug auf das Stillen bzw. Abpumpen am Arbeitsplatz infor-

miert, 2.9 % werden nach ihrer Rückkehr informiert, 38.8 % werden nicht von ihrem 

Betrieb informiert. 72.8 % der Studienteilnehmerinnen informieren sich selber und 

7.2 % wissen nicht, was ihre Rechte als stillende Arbeitnehmerin sind. 7.5 % geben 

„Anderes” (Textfeld) an. Diese Frage beantworten 650 Frauen in einer möglichen 

Mehrfachantwort. 

Frage 32: Einfluss der Rechte als stillende Arbeitnehmerin auf die Stillabsich-

ten 

Ob die Rechte als stillende Arbeitnehmerin einen Einfluss auf die Stillabsichten ha-

ben, beantworten 14.5 % mit „Trifft voll zu”, 18.5 % mit „Trifft eher zu”, 18.2 % mit 

„Trifft weniger zu” und 41.1 % mit „Trifft gar nicht zu”. 7.1 % geben an, es nicht zu 

wissen und 0.8 % wählen „Anderes” (Textfeld) (N tot = 650). 

Frage 33: Inanspruchnahme der Rechte als stillende Arbeitnehmerin 

3.4 % der Studienteilnehmerinnen stillen nicht und 17.2 % stillen bei der Wiederauf-

nahme der Erwerbstätigkeit bereits ab. 1.7 % wissen nicht, was ihre Reche als stil-

lende Arbeitnehmerin sind und 14 % wollen während der Arbeitszeit nicht stil-

len/abpumpen. 61.7 % der Studienteilnehmerinnen stillen/pumpen in einer Räum-

lichkeit ihres Betriebs während der Arbeitszeit ab. 9.7 % der Studienteilnehmerinnen 
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verlassen den Betrieb, um während der Arbeitszeit zu stillen/abzupumpen. Diese 

Frage beantworten 650 Frauen in einer möglichen Mehrfachantwort.  

Frage 34: Subjektive Einschätzung der Stillbedingungen im Betrieb 

Ob die Studienteilnehmerinnen die Bedingungen in ihrem Betrieb um zu stil-

len/abzupumpen als sehr gut erachten, beantworten 14.6 % mit „Trifft voll zu”, 28.9 

% mit „Trifft eher zu”, 28.8 % mit „Trifft weniger zu” und 16.2 % mit „Trifft gar nicht 

zu”. 8.6 % geben an, es nicht zu wissen und 2.9 % wählen „Anderes” (Textfeld) (N 

tot = 650). 

Frage 35: Unterstützende Faktoren beim Stillen/Abpumpen am Arbeitsplatz 

Diese Frage wird in einer möglichen Mehrfachantwort von denjenigen Studienteil-

nehmerinnen beantwortet, die von ihrem Recht, während der Arbeitszeit zu stil-

len/abzupumpen, Gebrauch machen (N tot = 410). 

Akzeptanz/Austausch mit Arbeitskollegen  57.6 %  N = 236 

Unterstützung Betriebsleitung/Vorgesetzte  34.9 %  N = 143 

Offizielle Richtlinien     34.6 %  N = 142 

Ausstattung/Atmosphäre des Stillraums  25.1 %  N = 103 

Andere stillende Mütter    21 %  N = 86 

Informationspolitik des Betriebs   12.7 %  N = 52 

Anderes (Textfeld)     11.5 %  N = 47 

Frage 36: Hindernde Faktoren beim Stillen/Abpumpen am Arbeitsplatz 

Diese Frage wird in einer möglichen Mehrfachantwort von denjenigen Studienteil-

nehmerinnen beantwortet, die von ihrem Recht, während der Arbeitszeit zu stil-

len/abzupumpen, Gebrauch machen (N tot = 410). 

Fehlender Stillraum      41 %  N = 168 

Mangelhafte Ausstattung/Atmosphäre des Stillraums 39.3 %  N = 161 

Mangelnde Unterstützung Betriebsleitung/Vorgesetzte 34.6 %  N = 142 

Mangelnde Informationspolitik des Betriebs   28.3 %  N = 116 

Keine anderen stillenden Mütter    26.3 %  N = 108 

Unverständnis/Widerstand     23.7 %  N = 97 

Anderes (Textfeld)      18.3 %  N = 75 

Stilldiskriminierung am Arbeitsplatz    17.3 %  N = 71 

Frage 37: Platzhalterfrage 

Frage 38: Demografie – Alter  

Die Studienteilnehmerinnen sind im Durchschnitt und im Median 34 Jahre alt. Bei 

der Geburt des Kindes sind sie im Durchschnitt 32.7 und im Median 33 Jahre alt. 
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Frage 39: Demografie – Geburtsort 

86 % der Studienteilnehmerinnen sind in der Schweiz geboren, 5.8 % in Deutsch-

land und 2.2 % in Frankreich. 21 Länder sind mit einem Anteil von < 1 % vertreten 

(N tot = 643). 

Frage 40: Demografie – Nationalität 

88.5 % der Studienteilnehmerinnen sind Schweizerinnen, 4.9 % Deutsche, 2 % 

Französinnen, 1.1 % Italienerinnen. 14 Länder sind mit einem Anteil von < 1 % ver-

treten (N tot = 650). 

Frage 41: Demografie – Wohnkanton 

Es sind Studienteilnehmerinnen aus 24 Kantonen der Schweiz vertreten (N tot = 

629). Die prozentuale Aufteilung ist im Anhang abgebildet (siehe Anhang: Demogra-

fie; Abbildung 7). 47.8 % der Studienteilnehmerinnen geben an, eher rural zu woh-

nen, während 52.2 % angeben, eher urban zu wohnen (N tot = 530).  

Frage 42: Demografie – Bildung 

Die Studienteilnehmerinnen machen folgende Angaben über ihren höchsten Schul-

abschluss (N tot = 650): 

Fachhochschule, Universität    52 %  N = 338 

Höhere Fachschule, höhere Berufsausbildung 21.7 %  N = 141 

Berufslehre      19.8 %  N = 129 

Maturität      5.7 %  N = 37 

Obligatorische Schule    0.8 %  N = 5 

Frage 43: Empfinden nach der Beantwortung des Fragebogens 

Über ihr Empfinden nach der Beantwortung des Fragebogens äussern sich die Stu-

dienteilnehmerinnen in einer möglichen Mehrfachantwort wie folgt (N tot = 650): 

Von der Thematik betroffen    60.5 %  N = 393 

Interessante Fragen     47.2 %  N = 307 

Nie so viel über Stillen/Abpumpen nachgedacht 11.8 %  N = 77 

Weiss nicht      8.8 %  N = 57 

Anderes (Textfeld)     6.6 %  N = 43 

Nicht von der Thematik betroffen   2.9 %  N = 19 

Langweilige Fragen     2 %  N = 13 

Frage 44: Herleitung des Fragebogens 
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4 Diskussion 

Im Diskussionsteil werden für allfällige Vergleiche die Resultate der vorliegenden 

Studie nochmals dargelegt, anschliessend diejenigen der SWIFS 2014. Danach 

werden die Ergebnisse diskutiert (Diskussionen sind in kursiver Schrift). 

4.1 Beantwortung der Unterfragen 

Unterfrage 1 – Grundeinstellung 

Welche Einstellung haben Frauen zum Stillen/Abpumpen am Arbeitsplatz? 

 

Einstellung zum Stillen/Abpumpen am Arbeitsplatz (Frage 27) 

 
Tabelle 2: Einstellung zum Stillen/Abpumpen am Arbeitsplatz. Die Antwortmöglichkeit 

„Keine Angabe“ war in der Umfrage für die vorliegende Studie nicht gegeben. 
 Haben generell 

kein Problem 
damit 

Ist es generell 

unangenehm 

Haben keine 

eindeutige 
Meinung 

Keine 

Angabe 

Vorliegende Studie 66.9 % 26 % 7.1 % NA 

SWIFS 2014 42 % 36.5 % 19.5 % 2 % 

 

Diskussion 

Gemäss Tabelle 2 scheinen heute, im Vergleich zu 2014 (12), die Hälfte mehr 

Frauen am Arbeitsplatz zu stillen/abzupumpen resp. mit Stillen/Abpumpen am Ar-

beitsplatz grundsätzlich kein Problem zu haben. Ausserdem bilden sich mehr Frau-

en diesbezüglich eine eindeutige Meinung, was darauf hinweist, dass eine gewisse 

Sensibilisierung mit Bezug auf diese Thematik stattgefunden hat oder im Gang ist. 

Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass sich die Angaben der SWIFS 2014 auf 

alle befragten Frauen – also inklusive erwerbstätige und nicht erwerbstätige Frauen 

– beziehen, wohingegen sich die Befragung in der vorliegenden Studie ausschliess-

lich auf unselbständig erwerbstätigen Frauen bezieht. Inwiefern dieser Unterschied 

in der Kohorte auf die Beantwortung der Frage 27 einen Einfluss hat, ist nur schwer 

abschätzbar. Es kann allerdings festgehalten werden, dass in der SWIFS 2014 im-

merhin 86 % der befragten Frauen vor der Geburt ihres jüngsten Kindes erwerbstä-

tig waren, zum Zeitpunkt der SWIFS 2014-Befragung 48 % der befragten Frauen 

schon wieder einem Erwerb nachgingen und weitere 26 % den Wiedereinstieg plan-

ten. Es ist daher anzunehmen, dass die festgestellten Unterschiede in der Beant-

wortung dieser Frage zwischen der SWIFS 2014 und der vorliegenden Arbeit nicht 

(ausschliesslich) auf diesen möglichen Kohortenunterschied zurückzuführen sind. 
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Unterfrage 2 – Mutterschutz 

Haben die im schweizerischen Arbeitsgesetz verankerten Vorschriften zum Schutz 

der stillenden Mütter am Arbeitsplatz vom 1. Juni 2014 einen Einfluss auf die Stil-

labsichten der Frau? 

 

Vorliegende Studie (Frage 32) 

• Trifft voll zu: 14.5 %, trifft eher zu: 18.5 % 

• Trifft weniger zu: 18.2 %, trifft gar nicht zu: 41.1 % 

• Weiss nicht: 7.1 %, Anderes: 0.8 % 

 

Diskussion 

Die Stillabsichten einer Frau scheinen sich vor der Geburt eines Kindes zu bilden 

und sind insofern – zumindest in der Selbstwahrnehmung der befragten Frauen – 

unabhängig vom Arbeitsgesetz. Die grosse Mehrheit (85.1 %) der befragten Frauen 

nehmen sich während der Schwangerschaft vor zu stillen (Frage 23). Demnach 

scheint Stillen ein grundlegendes Bedürfnis von Frauen zu sein. Dieses grundsätzli-

che Stillbedürfnis lässt sich nicht mit einem empfundenen Pflichtgefühl der Frauen 

begründen, da 91 % der Befragten explizit angeben, gerne zu stillen (Frage 26). 

Dieser Befund wird bereits durch die in der SWIFS 2014 ermittelte hohe initiale Still-

prävalenz von 95 % aller Befragten nahegelegt (12) und durch die vorliegende Stu-

die mit einer initialen Stillprävalenz von 97 % für erwerbstätige Frauen bestätigt 

(Frage 33). Zudem geben 78.8 % der Frauen in der vorliegenden Studie an (Frage 

24), dass die Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit keinen Einfluss auf den Zeit-

punkt des Abstillens hat(te), was ebenfalls – zumindest in der Selbstwahrnehmung 

der Frau – eine Unabhängigkeit der Stillabsichten von den im Arbeitsgesetz veran-

kerten Vorschriften wiederspiegelt. 

Wie oben angedeutet, sind die individuellen Stillabsichten schwer zu erfassen. So 

ist es beispielsweise denkbar, dass die grosse Mehrheit der Frauen mit Stillabsich-

ten (85.1 %) auf ein kollektives Verantwortungsbewusstsein zurückzuführen ist, das 

die Frauen als Pflichtgefühl verinnerlicht haben, aber nicht als solches empfinden. 

Ebenso müsste der Begriff „Stillabsicht“ selbst weiter differenziert werden: Werden 

darunter die prinzipiellen Stillabsichten, die Absichten betreffend die Stilldauer oder 

jene der Stillform verstanden? Erschwerend ist ebenfalls der für gewisse Frauen 

hypothetische Charakter dieser Frage, namentlich für Frauen, welche nicht von den 

im schweizerischen Arbeitsgesetz verankerten Vorschriften in Kenntnis sind. 
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Aus obigen Gründen bedürfte es zur abschliessenden Beantwortung der Unterfrage 

2 weitere Differenzierungen der Umfrage mit Hinblick auf die Stillabsichten. 

 

Unterfrage 3 – Praktische Voraussetzungen 

Sind folgende Voraussetzungen für das Stillen am Arbeitsplatz gegeben?  

1. Angebot: Ist ein geeigneter Raum mit bequemer Sitzgelegenheit (Liege) zum Stil-

len und Abpumpen verfügbar und werden Stillpausen als Arbeitszeit angesehen und 

als solche vergütet?  

2. Einrichtung: Verfügt der Raum über Sichtschutz, fliessendes Wasser, ein Reser-

vationssystem, ist er abschliessbar und gibt es am Arbeitsplatz die Möglichkeit, ab-

gepumpte Milch gekühlt aufzubewahren? 

 

Nicht-/Vorhandensein eines Stillraums (Frage 28) 

 
Tabelle 3: Vorhandensein eines geeigneten Raums zum Stillen und Abpumpen. Über-

einstimmend mit dieser Umfrage beziehen sich die Prozentangaben der SWIFS 2014 aus-

schliesslich auf unselbständig erwerbstätige Frauen. 6.9 % jener Frauen, denen ein geeig-

neter Raum zur Verfügung steht (64.5 %), machen keine eindeutige Angabe bezüglich der 

Art dieses Stillraumes.  

Vorhandensein eines geeigneten 

Raums zum Stillen und Abpumpen im 

Betrieb 

Ja Nein Weiss 
nicht 

Andere/ 
keine 

Angabe 

Vorliegende Studie  

Davon: 

- Separater Raum 

- Abgetrennter Bereich eines andersar-

tig genutzten Raums 

64.5 % 

Davon: 

53.5 % 

39.6 % 

23.5 % 8 % 4 % 

SWIFS 2014  35 % 36 % 9 % 20 % 

 

Der Stillraum verfügt gemäss Angaben der in der vorliegenden Studie befragten 

Frauen (Frage 28) über folgende Ausstattung (mögliche Mehrfachantwort): 

• Abschliessbar: 60.9 % 

• Sichtschutz: 56.8 % 

• Fliessendes Wasser (z.B. zum Händewaschen): 51.1 % 

• Bequeme Sitzgelegenheit (Liege): 44.9 % 

• Reservationssystem (kann wie ein Sitzungszimmer gebucht werden): 17.7 % 
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Nicht-/Vorhandensein einer Kühlmöglichkeit für Milch (Frage 29) 

 
Tabelle 4: Vorhandensein einer Möglichkeit, Milch gekühlt aufzubewahren. Die Ant-

wortmöglichkeit „Keine Angabe“ war in der Umfrage für die vorliegende Studie nicht gege-

ben. Übereinstimmend mit dieser Umfrage beziehen sich die Prozentangaben der SWIFS 

2014 ausschliesslich auf unselbständig erwerbstätige Frauen. 
Vorhandensein einer Möglichkeit, ab-

gepumpte Milch gekühlt aufzubewah-

ren 

Ja Nein Weiss 

nicht 

Keine 

Angabe 

Vorliegende Studie  

Davon: 

- Eigens dafür vorgesehener Ort 

89.5 % 

Davon: 

13.8 % 

6.2 % 4.3 % NA 

SWIFS 2014 65 % 10 % 5 % 20 % 

 

Diskussion 

Nicht-/Vorhandensein eines Stillraums/einer Kühlmöglichkeit für Milch 

Das Vorhandenseins eines Raums zum Stillen/Abpumpen in einem Betrieb hat in 

der vorliegenden Studie im Vergleich mit der SWIFS 2014 (gemäss Tabelle 3) um 

fast das Doppelte zugenommen (64.5 % gegenüber 35 %). Die gleiche, wenn auch 

nicht gleich starke Tendenz ist gemäss Tabelle 4 auch in Bezug auf die Möglichkeit, 

abgepumpte Milch gekühlt aufzubewahren, festzustellen (89.5 % gegenüber 65 %); 

einige Betriebe stellen heute einen eigens dafür vorgesehenen Ort zur Verfügung. 

Es ist wahrscheinlich, dass die Gesetzesrevision die Ursache für diesen Wandel ist, 

da durch die Revision (Entlöhnung der Stillzeit) die Existenz eines Stillraumes sowie 

die Möglichkeit zur gekühlten Aufbewahrung von Milch in den Fokus gerät. So 

scheint es intuitiv, dass eine gesellschaftliche Sensibilisierung sich früh in der Ein-

richtung eines Stillraums niederschlägt; diese relativ einfache Massnahme mit Be-

zug auf die (Still-)Infrastruktur ermöglicht einer stillenden Frau am Arbeitsplatz erst 

eine „Privatsphäre“. In der Einrichtung eines Stillraumes drückt sich also ein allge-

meines Verständnis für die Situation der am Arbeitsplatz stillenden Frau aus. 

Dadurch kann die Existenz eines Stillraumes als „Indikator“ für die Sensibilisierung 

eines Arbeitsumfeldes mit Hinblick auf die stillende erwerbstätige Frau verstanden 

werden. Diese Massnahme mit Bezug auf die Infrastruktur erleichtert der Frau das 

Stillen/Abpumpen am Arbeitsplatz; dieses hat gegenüber der SWIFS 2014 deutlich 

zugenommen (siehe Tabelle 2). 

Allerdings gibt es Raum für Verbesserung: Etwa ein Viertel (23.5 %) der befragten 

Frauen gibt explizit an, dass nach wie vor kein geeigneter Raum zum Stil-

len/Abpumpen zur Verfügung steht. Auch mit Bezug auf die bequeme Sitzgelegen-
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heit (Liege) besteht noch Handlungsbedarf: Für über die Hälfte (55.1 %) all jener 

Frauen mit Zugang zu einem geeigneten Raum zum Stillen/Abpumpen (64.5 %) 

scheint keine Liege vorhanden zu sein (Frage 28). Jedoch gibt es gemäss der vor-

liegenden Studie keinen konkreten Anhaltspunkt dafür, dass man unter der vagen 

Bezeichnung „bequeme Sitzgelegenheit“ eine Liege zu verstehen hat, wie es der 

Gesetzestext (Art. 34) vorsieht. Vor dem Hintergrund sich unterscheidender Bedürf-

nisse stillender und abpumpender Frauen sowie individueller Präferenzen scheint 

der Mehrwert einer Liege als gesetzliche Vorlage fragwürdig. Dies im deutlichen 

Unterschied zur Einrichtung eines Stillraums, der einem in dieser Kultur grundle-

genden Bedürfnis am Arbeitsplatz stillender Frauen zu entsprechen scheint. 

 

Branchenspezifische Unterschiede im Vorhandensein eines Stillraums 

Was die Existenz eines Stillraums betrifft, kann zur Bestätigung des vorliegenden 

Resultats die unveröffentlichte Umfrage von Lebensmittel- und Pharmafirmen der 

Stillförderung Schweiz von 2018 beigezogen werden (siehe 2.5.2): Darin vermelden 

62 % der befragten Betriebe die Existenz eines Stillraums. Diese Angabe vonseiten 

einer spezifischen Branche deckt sich in etwa mit den branchenübergreifenden An-

gaben der Frauen in der vorliegenden Studie (64.5 %, siehe Tabelle 3). Gleichzeitig 

legt die ebenfalls unveröffentlichte Umfrage von Spitälern der Stillförderung Schweiz 

von 2017 den Schluss nahe, dass dennoch branchenspezifische Unterschiede be-

stehen (siehe 2.5.2): Hier vermeldeten 85 % der untersuchten Spitäler die Existenz 

eines Stillraums. Spitäler stellen einen Sonderfall innerhalb des Gesundheits- und 

Sozialwesens dar. Vorliegende Studie kann diese positive Tendenz bezüglich „still-

freundlicher“ Ausstattung von Betrieben im Gesundheits- und Sozialwesen im All-

gemeinen bestätigen: 74,6%3 der in dieser Branche arbeitenden Frauen geben in 

der aktuellen Umfrage an, am Arbeitsplatz über einen Stillraum zu verfügen. 

Unterschiede im Vorhandensein eines Stillraums scheinen ebenfalls für jene Ar-

beitsbranchen gegeben, die naturgemäss die gesetzlichen Anforderungen an das 

Vorhandensein eines Stillraums nicht realistisch erfüllen können (Problem der Prak-

tikabilität). So ist etwa festzustellen, dass Frauen ohne Zugang zu einem geeigne-

ten Stillraum vermehrt „draussen“ als „drinnen“ arbeiten (2-Seitiger Verhältnistest, P 

= 0.043; siehe Frage 17)4. 

                                                
3

 236 der 572 Frauen, die in der Studie eine Angabe zur Nicht-/Existenz eines Stillraums am Arbeitsplatz machen, 
arbeiten im Gesundheits- und Sozialwesen. Davon geben 60 Frauen (25.4 %) an, dass kein entsprechender Raum 
zur Verfügung steht. 176 Frauen (74.6 %) bestätigen die Existenz eines Stillraums. 
4 Die Arbeit der 153 Teilnehmenden, die angeben, dass kein geeigneter Raum zur Verfügung steht, beinhaltet 
hauptsächlich folgendes: Arbeit draussen N = 15 (9.8 %), Arbeit drinnen N = 130 (85 %), Arbeit an einem meis-
tens/immer gleichbleibenden Arbeitsort N = 98 (64.1 %), Arbeit an einem häufig wechselnden Arbeitsort N = 18 
(11.8 %). 
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Entlöhnung der Stillpausen (Frage 30) 

 
Tabelle 5: Ansehen von Stillpausen bzw. Zeit für das Abpumpen als Arbeitszeit. Die 

Antwortmöglichkeit „Keine Angabe“ war nicht gegeben in der Umfrage für die vorliegende 

Studie. Übereinstimmend mit dieser Umfrage beziehen sich die Prozentangaben der SWIFS 

2014 ausschliesslich auf unselbständig erwerbstätige Frauen. 
Ansehen von Still-

pausen bzw. Zeit für 

das Abpumpen als 

Arbeitszeit durch 

den Betrieb 

Ja, voll-

ständig 

Ja, zur 

Hälfte 

Nein Weiss 

nicht 

Andere 

Angabe 

Keine 

Angabe 

Vorliegende Studie  56.5 % 3.2 % 12 % 18.9 % 9.4 % NA 

SWIFS 2014  26 % 5 % 10 % 33 % 6 % 20 % 

 

Diskussion 

Seit der Revision des Arbeitsgesetzes 2014 vergüten gut doppelt so viele Betriebe 

die Stillpausen vollständig als Arbeitszeit als noch in der SWIFS-Befragung von 

2014 (56.5 % gegenüber 26 %). Diese in Tabelle 5 erfasste Entwicklung weist da-

rauf hin, dass die Gesetzesrevision eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedin-

gungen für die stillende Frau bewirkt hat. 

Diese positive Entwicklung wird jedoch von der Tatsache relativiert, dass die Um-

setzung auch 5 Jahre nach Inkrafttreten der Revision noch nicht abgeschlossen ist: 

Bei rund jeder 10. Arbeitnehmerin (12 %) werden Stillpausen nach wie vor nicht 

vergütet. Das kommt der Datenlage von 2014 in etwa gleich (10 %); damals (Um-

frage für die SWIFS 2014) war die Vergütung der Stillpausen noch nicht gesetzlich 

verankert. In diesem Punkt besteht folglich grosser Handlungsbedarf.  

Ebenfalls erwähnenswert scheint die hohe Dunkelziffer mit Bezug auf die Beant-

wortbarkeit dieser Frage: In der SWIFS 2014 kann jede 3. Frau die Frage betreffend 

die Vergütung der Stillzeit durch den Arbeitgeber/die Arbeitgeberin nicht beantwor-

ten (33 %), jede 5. Frau (20 %) macht dazu keine Angabe. Mehr als die Hälfte aller 

befragten Frauen in 2014 sind also bezüglich dieser Frage im Ungewissen. 

Obschon diese Dunkelziffer in der vorliegenden Befragung deutlich tiefer ist (nur 

jede 5. Frau [18.9 %] wusste in der vorliegenden Studie nicht, ob ihre Stillzeit vergü-

                                                                                                                                     
Die Arbeit jener 419 Befragten mit geeignetem Stillraum beinhaltet hauptsächlich folgendes: Arbeit draussen N = 20 
(4.8 %), Arbeit drinnen N = 361 (86.2 %), Arbeit an einem meistens/immer gleichbleibenden Arbeitsort N = 298 
(71.1 %), Arbeit an einem häufig wechselnden Arbeitsort N = 32 (7.6 %). 
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tet wird), gibt es auf der Seite der Arbeitnehmerinnen mit Bezug auf ihre rechtliche 

Situation am Arbeitsplatz nach wie Aufklärungs- resp. Sensibilisierungsbedarf. 

 

Ausnahmen vom Geltungsbereich des Arbeitsgesetzes 

 
Abbildung 2: Nicht-/Vorhandensein der gesetzlichen Mindestanforderungen. Vorhan-
densein der 3 gesetzlichen Mindestanforderungen („Liege“, „Vollständige Entlöhnung“, „Still-
raum“), und die Kombinationen derselben, für stillende Frauen am Arbeitsplatz. Nur Frauen 
mit eindeutiger Antwort (unter Ausschluss der Antworten „Weiss nicht“ und „Anderes“ bezüg-
lich „Entlöhnung“ und „Stillraum“) wurden berücksichtigt (N = 431). A Die Prozentangaben 
aller Befragten (gross) und in Klammern derjenigen Teilmenge dieser befragten Frauen, die 
in Betrieben mit mehr als 20 Frauen tätig sind (N = 309). B Die Kohorte der in A dargestell-
ten Frauen (N = 431) aufgeteilt in die vom Gesetz ausgeschlossenen (aufgrund spezifischer 
Berufsgattungen oder Stellung im Betrieb; N = 94; violett) und eingeschlossenen (N = 337; 
schwarz) Frauen. 

 

Erläuterung der Abbildungen 2A/B: Gemäss Gesetzestext (siehe 2.5.1) müssen 

Betriebe, in denen weniger als 20 Frauen arbeiten, keinen Stillraum zur Verfügung 

stellen. Die Abbildung 2A zeigt das Vorhandensein der gesetzlichen Mindestanfor-

derungen aller Befragten und zeigt zudem den Unterschied des Vorhandenseins 

eines geeigneten Stillraums separat für nur jene Frauen in Betrieben mit mehr als 

20 Frauen. Es zeigt sich, dass die Unterschiede zwischen jenen Frauen von Betrie-

ben mit weniger als 20 Frauen im Vergleich zu allen Frauen vernachlässigbar klein 

sind. 

Die Abbildung 2B zeigt die in Abbildung 2A befragten Frauen, aufgeteilt nach Son-

derfall-Status (spezifische Berufsgattungen und Unternehmensleitung) der von den 

gesetzlichen Mindestanforderungen ausgeschlossenen Frauen und allen anderen 

Frauen, deren Berufssituation unter die gesetzlichen Mindestanforderungen fällt. 

Die Ausnahmen vom Geltungsbereich des Arbeitsgesetzes (Art. 2, Ausnahmen vom 

betrieblichen Geltungsbereich (30) und Art. 3, Ausnahmen vom persönlichen Gel-

tungsbereich (31)) können in dieser Arbeit aufgrund ihrer Vielfältigkeit nicht restlos 

erfasst werden. Sie sind für diese Arbeit auch nur von marginaler Bedeutung. Die 
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relevanten, in Frage 14 erhobenen Branchen, die in diesen Geltungsbereich fallen, 

sind: 

• Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

• Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung 

• Forschung 

Ebenfalls zu den hier relevanten Ausnahmen zählen Arbeitnehmerinnen in einer 

höheren leitenden Tätigkeit. Sie werden in dieser Arbeit (Frage 18) wie folgt erfasst:  

• Arbeitnehmende in Unternehmensleitung 

• Arbeitnehmende in Unternehmensleitung und mit Vorgesetztenfunktion 

Auch hier ist festzustellen, dass der Vergleich der total vom Gesetz ein- und total 

von ihm ausgeschlossenen Frauen keinen nennenswerten Unterschied erkennen 

lässt (Abbildung 2B). Der Unterschied mit Bezug auf die am ehesten ins Auge fal-

lende Kategorie „vollständige Entlöhnung“ (87 % gegenüber 76 %) ist statistisch 

nicht signifikant (2-Seitiger Verhältnistest, P = 0.110); er stellt also allenfalls einen 

Trend dar, der zudem gegen die Erwartung einer höheren Entlöhnung aufgrund 

gesetzlicher Vorgaben ausfällt. 

 

Diskussion 

Zusammenfassend lässt sich einerseits festhalten, dass die in der vorliegenden 

Studie enthaltenen Ausnahmen vom Geltungsbereich des Arbeitsgesetzes die ge-

wonnenen Erkenntnisse nicht verfälschen: Weder der in Abbildung 2A erfasste 

Frauenanteil (< 20) in einem Betrieb noch der in Abbildung 2B erfasste Sonderfall-

Status betreffend das Berufsprofil (spezifische Berufsgattung und Unternehmenslei-

tung) haben einen merklichen Einfluss auf das Resultat. Damit erweist sich die vor-

liegende Datenlage als robust und für die Gesamtsituation erwerbstätiger stillender 

Frauen repräsentativ.  

Andererseits wird mit der Abbildung 2A nahegelegt, dass der Frauenanteil in einem 

Betrieb aktuell keinen Einfluss auf die Umsetzung der gesetzlichen Minimalbedin-

gungen hat. Dasselbe gilt für die in Abbildung 2B erfasste Situation: Die detaillierten 

gesetzlichen Sonderbestimmungen für verschiedene Arbeitsbedingungen erwerbs-

tätiger Frauen haben (bisher) keinen Einfluss auf die Umsetzung der gesetzlichen 

Minimalbedingungen, machen also diesbezüglich (bisher) keinen Unterschied.  

Umso frappierender ist es, dass für 2 von 3 erwerbstätigen stillenden Frauen die 

gesetzlichen Mindestanforderungen am Arbeitsplatz aktuell nicht erfüllt sind (siehe 

den Schnittbereich im Zentrum der Abbildung 2A/B). Werden aktuell bei 1 von 10 

Arbeitnehmerinnen Stillpausen noch nicht vergütet, wie es die Gesetzesrevision von 

2014 vorschreibt (siehe Tabelle 5), so ist das Arbeitsgesetz mit seinen 3 Mindest-
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bedingungen für einen noch viel grösseren Anteil stillender erwerbstätiger Frauen 

noch nicht umgesetzt. Dies weist auf einen dringenden Handlungsbedarf im Sinn 

von Aufklärung, Sensibilisierung und insbesondere der Durchsetzung des aktuellen 

Gesetzes hin. 
 

Unterfrage 4 – Arbeitsrecht und fördernde/hindernde Faktoren 

Machen Frauen am Arbeitsplatz von ihren Rechten als stillende Frau Gebrauch, und 

welche fördernden oder hindernden Faktoren können identifiziert werden? 
 

Vorliegende Studie (Frage 33, 34, 35 und 36) 

Rund zwei Drittel der Frauen in dieser Umfrage machen gemäss Frage 33 von ih-

rem Recht während der Arbeitszeit zu stillen/abzupumpen Gebrauch. Für das Stillen 

am Arbeitsplatz, mit Hinblick auf die allgemeine Still- resp. Arbeitsatmosphäre, die 

sich im Wohlbefinden der Frau niederschlägt (Frage 34), sind verschiedene, die 

Stillbedingungen unterstützende (Frage 35) und hindernde Faktoren (Frage 36) 

denkbar. 

 

Unterstützende Faktoren (mögliche Mehrfachantwort): 

• Akzeptanz und Austausch mit den Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen (Ar-

beitsklima): 57.6 % 

• Unterstützung der Betriebsleitung/der Vorgesetzten (z.B. Gespräche, Interesse, 

Ermutigung): 34.9 % 

• Offizielle Richtlinien: 34.6 % 

• Ausstattung/Atmosphäre des Stillraums (Stillklima): 25.1 % 

• Andere stillende Mütter (z.B. Stillgruppe): 21 % 

• Informationspolitik des Betriebs: 12.7 % 

• „Anderes” (Textfeld): 11.5 % 
 

Hindernde Faktoren (mögliche Mehrfachantwort): 

• Fehlender Stillraum: 41 % 

• Mangelhafte Ausstattung/Atmosphäre des Stillraums (Stillklima): 39.3 % 

• Mangelnde Unterstützung der Betriebsleitung/der Vorgesetzten (z.B. Unwissen-

heit, Desinteresse, Ignoranz): 34.6 %, 

• Mangelnde Informationspolitik des Betriebs: 28.3 % 

• Keine anderen stillenden Mütter (ich fühle/fühlte mich alleine): 26.3 % 

• Unverständnis/Widerstand: 23.7 % 

• „Anderes” (Textfeld): 18.3 % 

• Stilldiskriminierung am Arbeitsplatz: 17.3 % 
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Diskussion 

Die hier aufgeführten Resultate können dahingehend interpretiert werden, dass das 

allgemeine Arbeitsklima mit Bezug auf die Situation der stillenden Frau, bestehend 

aus der Akzeptanz von Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen auf der einen Seite 

(57.6 %) und der Unterstützung auf der Seite der Betriebsleitung/der Vorgesetzen 

(34.9 %) für betroffene Frauen unvergleichlich wichtig ist. So wurde auch die Frage 

34 zu den Stillbedingungen am Arbeitsplatz mit Hinblick auf das allgemeine Wohlbe-

finden der Frau erfragt5, bevor das Gewicht unterstützender und hindernder Fakto-

ren für das Stillen/Abpumpen am Arbeitsplatz eruiert wurde. Es scheint: Solange 

das Arbeitsklima von einer am Arbeitsplatz stillenden Frau im Allgemeinen positiv 

empfunden wird (allgemeines Wohlbefinden), geraten formale, d.h. technische und 

rechtliche Aspekte in den Hintergrund. Entsprechend werden solche auch sekundär 

bewertet. Sobald jedoch das Wohlbefinden am Arbeitsplatz leidet, werden diese 

formalen Aspekte von den betroffenen Frauen in den Vordergrund gerückt, d.h. als 

wichtige hindernde Faktoren empfunden. Im Folgenden einige diese Interpretation 

unterstützenden Beispiele: 

• Ausstattung/Atmosphäre des Stillraums: Der Stellenwert der Ausstat-

tung/Atmosphäre des Stillraums ist für das Wohlbefinden bei 1 von 4 Frauen 

(25.1 %) wichtig; im Fall eines mangelhaften Arbeitsklimas hingegen wird dieser 

formale Aspekt mit 39.3 % deutlich stärker gewertet. Das Fehlen eines Still-

raums ebenfalls mit deutlichen 41 %. 

• Betriebsleitung/Vorgesetzte und offizielle Richtlinien: Derselbe Stellenwert 

formaler Faktoren zeigt sich darin, dass bei den fördernden Faktoren die Wich-

tigkeit der Unterstützung durch die Betriebsleitung/die Vorgesetzten (34.9 %) mit 

jener des Vorhandenseins offizieller Richtlinien (34.6 %) übereinstimmt. Dies 

kann dahingehend interpretiert werden, dass sich die Unterstützung durch Ar-

beitgeberinnen/Arbeitgeber im Vorhandensein resp. in der Durchsetzung der of-

fiziellen Richtlinien und gesetzlichen Bedingungen niederschlägt. So ist es nahe-

liegend, dass es verständnisvollen Arbeitgeberinnen/Arbeitgebern, die durch ih-

re positive Haltung gegenüber der Situation stillender Arbeitnehmerinnen zum 

Arbeitsklima beitragen, auch ein persönliches Anliegen ist, die Richtlinien durch-

zusetzen. Dafür spricht auch der in der Diskussion der Frage 29 erwähnte und in 

den Abbildungen 2A/B abgebildete Status eines existierenden Stillraums als „In-

dikator“ für ein sensibilisiertes und verständnisvolles Arbeitsumfeld, das seine 

                                                
5

 Frage 34: In meinem Betrieb erachte ich die Bedingungen um zu stillen/abzupumpen als sehr gut (ich fühle/fühlte 
mich wohl, oder hätte mich wohlgefühlt). 
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Infrastruktur ganz „natürlich“ auf die Bedürfnisse der stillenden Frau am Arbeits-

platz einstellt. Umgekehrt muss jedoch die Existenz formaler Richtlinien am Ar-

beitsplatz nicht notwendig auch den Rückschluss auf eine verständnisvolle Ar-

beitgeberin oder einen verständnisvollen Arbeitgeber zulassen. Im Fall eines 

positiven Arbeitsklimas ist somit tendenziell zu erwarten, dass auch die formalen 

Aspekte eingehalten werden.  

• Informationspolitik: Zum Stellenwert der formalen Aspekte lässt sich auch 

feststellen, dass im Falle eines positiven Arbeitsklimas der Status der Informati-

onspolitik des Betriebes von den Befragten als sekundär eingeschätzt wird (12.7 

%). Leidet jedoch das Arbeitsklima, wird die Informationspolitik demgegenüber 

relativ stärker gewichtet (28.3 %). 

Die oben aufgeführten Interpretationen werden gestützt durch die Frage 34 resp. die 

Abbildung 3 (siehe unten), in der die subjektiven Einschätzungen der Stillbedingun-

gen im Sinn des allgemeinen Wohlbefindens („ich fühle mich wohl“) dargestellt sind 

und eine klare positive Abhängigkeit zwischen Wohlbefinden und Gesamtstilldauer 

aufgezeigt wird: Frauen, die sich am Arbeitsplatz allgemein wohl fühlen, stillen län-

ger als Frauen, die sich mit dem Arbeitsklima schwer tun.  

Zwischenmenschliche Beziehungsfaktoren am Arbeitsplatz fördern und hemmen 

das Wohlbefinden der stillenden erwerbstätigen Frau scheinbar mehr als formale 

Faktoren. So fördert allem voran ein positiv empfundenes Arbeitsklima, d.h. ein in-

taktes empathisches Beziehungsnetz am Arbeitsplatz, das allgemeine Wohlbefin-

den der Frau; und dieses resultiert scheinbar in einer relativ längeren Gesamtstill-

dauer. 

 
Abbildung 3: Abhängigkeit der Gesamtstilldauer von der subjektiven Einschätzung 
der Stillbedingungen am Arbeitsort. Gesamtstilldauer und subjektive Einschätzung der 
Stillbedingungen (N = 315; berücksichtigt wurden nur Frauen mit (gültigen) Antworten be-
züglich Stilldauer und unter Ausschluss der Antwortmöglichkeiten „Weiss nicht“ und „Ande-
res“ für die Einschätzung der Stillbedingungen). Extremwerte sind nicht dargestellt. Die Län-
ge der Gesamtstilldauer einer Frau zeigt eine statistische Abhängigkeit mit der subjektiven 
Einschätzung der Stillbedingungen am Arbeitsplatz (ANOVA, F(3,311) = 4.901, P = 0.002). 
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Abbildung 3 ist zu entnehmen, dass Frauen, die sich am Arbeitsplatz rundum wohl 

fühlen („Trifft voll zu“) 60 % länger Stillen als Frauen, die sich bei der Arbeit gar 

nicht wohl fühlen („Trifft gar nicht zu“).6  

Der zentrale Aspekt des Wohlbefindens am Arbeitsplatz als wesentlicher Faktor für 

die Gesamtstilldauer wird auch indirekt bestätigt: Bei einer ersten Analyse zeigen 

sich im Verhältnis keine eindeutigen Effekte vieler weiterer möglicher Einflussfakto-

ren auf die Gesamtstilldauer (siehe Anhang: Einflussfaktoren auf die Gesamtstill-

dauer; Abbildungen 8 und 9). Dieser vorläufige Befund untermauert die herausra-

gende Bedeutung des Wohlbefindens am Arbeitsplatz. 

 

Unterfrage 5 – Informationspolitik 

Werden unselbständig erwerbstätige Frauen vor der Rückkehr zum Arbeitsplatz 

durch ihre Arbeitgeberin oder ihren Arbeitgeber über ihre Rechte als stillende Frau 

informiert? 

 

Information über Rechte als stillende Arbeitnehmerin (Frage 31) 
 

Tabelle 6: Information über Rechte als stillende Arbeitnehmerin. Aufgezeigt wird die 
Quelle, durch welche sich die befragten Frauen bezüglich ihrer Rechte als stillende Arbeit-
nehmerin informiert haben. Diese Frage wird sowohl in der SWIFS 2014 als auch in der 
vorliegenden Studie ausschliesslich von unselbständig erwerbstätigen Frauen beantwortet. 
Die Antwortmöglichkeit "Nicht vom Betrieb informiert" war in der Befragung für die SWIFS 
2014 nicht vorhanden. 

Mögliche Mehrfach-

antwort 

Vom Be-
trieb in-

formiert 

Nicht 
vom Be-

trieb in-

formiert 

Selbst 
infor-

miert 

Anderes/ 
anderwei-

tig infor-

miert 

Wissen 
nicht 

über 

Rechte 

Bescheid 

Vorliegende Studie 

Davon: 

- Vor der Rückkehr an 

den Arbeitsplatz 

14.4 % 

Davon: 

11.5 % 

38.8 % 72.8 % 7.5 % 7.2 % 

SWIFS 2014 13 % NA 54 % 12 % 27 % 

 

Diskussion 

Von Tabelle 6 ist zu entnehmen, dass sich Frauen aktuell gegenüber 2014 häufiger 

selbständig über ihre Rechte am Arbeitsplatz informieren (72.8 % gegenüber 54 %). 
                                                
6

 Median: 48 Wochen, Durchschnitt: 55 Wochen gegenüber Median: 30 Wochen, Durchschnitt: 35 Wochen; P-
Wert T-test < 0.001. 
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Voraussetzung dafür war und ist vermutlich, dass die entsprechenden Informationen 

öffentlich zur Verfügung stehen (SECO, Stillförderung Schweiz, Arbeitsreglement 

etc.). Die explizite Informationspolitik durch die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber 

scheint sich seit der Befragung von 2014 und der Revision des Arbeitsgesetzes 

nicht geändert zu haben (aktuell 14.4 % gegenüber 13 % SWIFS 2014). Die Geset-

zesrevision von 2014 lässt diesbezüglich rein inhaltlich auch keine Veränderung 

erwarten. Dieser Befund könnte dahingehend interpretiert werden, dass die Grund-

haltung der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers gegenüber den Arbeitnehmerinnen 

unverändert geblieben ist; möglicherweise besteht, vielleicht gerade in einem ver-

ständnisvollen Arbeitsklima, kein dringender Bedarf für eine verstärkte Informati-

onspolitik durch Arbeitgeberin oder Arbeitgeber. Vor dem Hintergrund der Unterfra-

ge 4 scheint es jedoch wünschenswert, dass Betriebe werdende Mütter in ihrer ver-

änderten Lebensphase proaktiv begleiten und dementsprechend vor und nach der 

Mutterschaft auch explizit informativ zur Seite stehen. Es scheint aus Unterneh-

mensperspektive beispielsweise sinnvoll, dass ein Betrieb im Rahmen der allgemei-

nen Arbeitsplatzplanung auch die werdende Mutter in Bezug auf den Wiedereintritt 

an den alten Arbeitsplatz frühzeitig über ihre Rechte informiert. In Realität informie-

ren sich die Frauen heute jedoch vermehrt selbst; dadurch scheinen sie auch gröss-

tenteils über ihre Rechte als stillende Arbeitnehmerinnen Bescheid zu wissen. 

4.2 Beantwortung der Hypothese 

Unselbständig erwerbstätige Frauen* an stillfreundlichen Arbeitsplätzen** stil-

len total länger (Gesamtstilldauer) als unselbständig erwerbstätige Frauen an 

nicht-stillfreundlichen Arbeitsplätzen. 

* Mindestarbeitspensum von 10 % 

** 1. Die gesetzlichen Mindestanforderungen werden eingehalten: 

• Die Zeit zum Stillen oder Abpumpen im und ausserhalb des Betriebes gilt als 

bezahlte Arbeitszeit: Bis zu einer Arbeitszeit von 4 Stunden mindestens 30 Mi-

nuten, ab einer Arbeitszeit von 4 Stunden mindestens 60 Minuten, ab einer Ar-

beitszeit von 7 Stunden mindestens 90 Minuten. 

• Der Betrieb stellt zum Stillen oder Abpumpen einen geeigneten Raum mit be-

quemer Sitzgelegenheit (Liege) zur Verfügung. 

2. Der Raum verfügt zudem über Sichtschutz, fliessendes Wasser, ein Reservati-

onssystem, ist abschliessbar und es gibt am Arbeitsplatz die Möglichkeit, abge-

pumpte Milch gekühlt aufzubewahren. 

3. Die Frauen werden zudem proaktiv über die Möglichkeit im Betrieb zu stillen oder 

abzupumpen informiert. 
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Tabelle 7: Nicht-/Vorhandensein von Kriterien „stillfreundlicher“ Arbeitsplätze. 

Kriterien/Definition Anzahl 

Frauen 

Gesetzliche Mindestanforderungen (Basis) 

Vollständige Entlöhnung der Stillpausen, geeigneter Raum zum Stillen oder 

Abpumpen, bequeme Sitzgelegenheit (Liege) 

126 

Erweiterte Definition („Best Practice“) 
1. Vollständige Entlöhnung der Stillpausen, geeigneter Raum zum Stillen 

oder Abpumpen, bequeme Sitzgelegenheit (Liege) 

2. Ausstattung Stillraum: Sichtschutz, fliessendes Wasser, Reservationssys-

tem, abschliessbar. Kühlmöglichkeit von abgepumpter Milch am Arbeitsplatz 

3. Proaktive Information durch den Betrieb (vor der Rückkehr an den Ar-

beitsplatz) 

2 

Alles vorhanden ausser Reservationssystem 8 

Alles vorhanden ausser Reservationssystem, fliessendes Wasser 13 

Alles vorhanden ausser Reservationssystem, abschliessbar 10 

Alles vorhanden ausser Reservationssystem, fliessendes Wasser, ab-
schliessbar 

15 

 

Diskussion 

Die Hypothese kann unter den oben gemachten Definitionen/Präzisierungen nicht 

getestet werden. Der Grund dafür liegt in der Definition des „stillfreundlichen“ Ar-

beitsplatzes (siehe oben: **). So treffen bei lediglich 2 von 650 befragten Frauen alle 

oben präzisierten formalen Bedingungen zu (siehe Tabelle 7). Dennoch erachtet 

fast die Hälfte der befragten Frauen die Stillbedingungen am Arbeitsplatz als gut. 

Diese Diskrepanz lässt auf eine unangebrachte Definition von „Stillfreundlichkeit“ 

schliessen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Unterfrage 4 wird deutlich, dass 

die Hypothese ohne Weiteres bestätigt werden kann, sobald der Begriff des „still-

freundlichen“ Arbeitsplatzes neu definiert wird. 

Die vorliegende Studie zeigt, dass der Begriff „Stillfreundlichkeit“ einerseits aus in-

neren Gründen schwer zu definieren ist (subjektive Wahrnehmung der Frau), ande-

rerseits die Umsetzung formaler Kriterien nicht für die subjektiv empfundene „Still-

freundlichkeit“ gewährleisten kann. So kann die Erfüllung der gesetzlichen Mindest-

anforderungen (1. Arbeitsgesetz) und der Empfehlungen von Kompetenzzentren 

(2./3. „Best Practice“, Checklisten, Stillförderung Schweiz etc.) zwar zu einer „still-

freundlichen“ Atmosphäre beitragen, sie sind jedoch dafür nicht hinreichend. Ihre 

Hauptwirkung bestand und besteht scheinbar nach wie vor darin, durch die gesell-
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schaftliche Sensibilisierung – gerade im Zug der 2014 zusätzlich verschärften ge-

setzlichen Grundlage – die Akzeptanz der stillenden Frauen am Arbeitsplatz zu för-

dern. Es sind dann auch gesamtgesellschaftliche resp. zwischenmenschliche Fakto-

ren, die verhältnismässig gewichtig und nicht formal kompensierbar zu sein schei-

nen. Zeigt ein Arbeitsumfeld beispielsweise kein Verständnis für die Situation der 

stillenden Frau am Arbeitsplatz, macht auch die Durchsetzung gesetzlicher Bestim-

mungen den Arbeitsplatz nicht unbedingt „stillfreundlicher“; unter Umständen könnte 

dies sogar einen gegenteiligen Effekt haben.  

Obwohl die Definition von „Stillfreundlichkeit“ letzten Endes dem subjektiven Emp-

finden einer jeden Person unterworfen ist, können doch klar begünstigende und 

hemmende Faktoren mit Bezug auf das Arbeitsklima und damit die „Stillfreundlich-

keit“ am Arbeitsplatz genannt werden (siehe die Diskussion der Fragen 33-36). 

4.3 Gesamtstilldauer und Hauptfrage 

4.3.1 Verlauf der Gesamtstilldauer erwerbstätiger Frauen 

Die SWIFS zeigt keinen signifikanten Unterschied bezüglich der Gesamtstilldauer 

aller befragten Frauen zwischen 2003 und 2014 (ohne Differenzierung zwischen 

Erwerbs- und Nichterwerbstätigkeit). In der SWIFS 2014 wird die Gesamtstilldauer 

aktuell erwerbstätiger Frauen separat erfasst: Die mediane Gesamtstilldauer aller 

befragter Frauen 2014 beträgt 31 Wochen; die mediane Gesamtstilldauer der zum 

Zeitpunkt der Umfrage 2014 erwerbstätigen Frauen 26.1 Wochen (IQR: 13,44) (12) 

gegenüber der medianen Gesamtstilldauer aktuell erwerbstätiger Frauen der vorlie-

genden Studie von 35 Wochen (IQR: 22,54; Durchschnitt: 41.4; 95 % CI 38,3-44,4)7. 

Der Umstand, dass die Gesamtstilldauer aller befragten Frauen von 2003 auf 2014 

unverändert geblieben ist, macht es in Anbetracht fehlender Daten spezifisch für 

erwerbstätige Frauen in 2003 plausibel, dass dasselbe auch für die Kohorte aus-

schliesslich erwerbstätige Frauen zutrifft (Wäre dem nicht so, würde man im Ver-

gleich von 2003 auf 2014 eine nennenswerte Veränderung in der Gesamtstilldauer 

erwarten). Damit findet von 2014 auf 2019 eine wesentliche Verlängerung der Ge-

samtstilldauer von rund 9 Wochen statt, was innerhalb relativ kurzer Zeit einen mar-

                                                
7

 Berechnung 35 Wochen: Mediane 36 Wochen entspräche denjenigen Frauen, die abgestillt haben und die über-
haupt gestillt haben, also exklusive diejenigen, die nie gestillt haben (total 362 Frauen mit gültigen Angaben). Zieht 
man letztere ebenfalls in die Berechnung mit ein, läge der Median bei 34 Wochen; dieser Wert wäre statistisch sehr 
konservativ, da alle Frauen, die gemäss Umfrage nicht gestillt haben, als „0“ gesetzt wurden (total 19 Frauen). 
Korrigiert man dafür, indem man die Stillprävalenz (97 %) proportional anpasst zu den 362 Frauen mit gültiger 
Stilldauer, so rechnet man: 3 % (nie gestillt) von 362 Frauen = 11 Frauen; 362 + 11 = 373 Frauen total mit einer 
medianen Gesamtstilldauer von 35 Wochen. 
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kanten Anstieg darstellt. Dieser Befund wird in Abbildung 4 im Detail visualisiert8. 

(Aufgrund öffentlich nicht zugänglicher Rohdaten der SWIFS 2014 ist die Durchfüh-

rung einer statistischen Signifikanzbewertung nicht möglich. Die Autorin erachtet 

diesen statistischen Nachweis in Anbetracht der deutlichen Datenlage nicht als nö-

tig.) 

 
Abbildung 4: Gesamtstilldauer erwerbstätiger Frauen im Vergleich zwischen vor und 
nach der Gesetzesrevision. Kaplan-Meier Grafik der Gesamtstilldauer unselbständig er-
werbstätiger Frauen in 2014 (grün) im Vergleich mit der Gesamtstilldauer jener Frauen mit 
(gültigen) Antworten zur Stilldauer in der vorliegenden Studie (N = 373; rot). Die Daten von 
der vorliegenden Studie wurden direkt in eine modifizierte Version der Grafik 16 der SWIFS 
2014 (12) projiziert. 

 

4.3.2 Beantwortung der Hauptfrage 

Haben die im schweizerischen Arbeitsgesetz verankerten Vorschriften zum 

Schutz der stillenden Mütter am Arbeitsplatz vom 1. Juni 2014 einen Einfluss 

auf die Gesamtstilldauer unselbständig erwerbstätiger Frauen? 

 

Diskussion 

Die gesetzlich verankerten Vorschriften zum Schutz stillender Mütter am Arbeits-

platz vom 1. Juni 2014 betreffend die Entlöhnung von Stillpausen scheint gemäss 

vorliegender Datenlage keinen direkten Einfluss auf die Gesamtstilldauer zu haben. 

                                                
8

 731 Frauen geben in der SWIFS 2014 an, dass sie nach der Geburt erwerbstätig sind. Dabei wird nicht unter-
schieden zwischen selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit (siehe SWIFS Tabelle 15). Bei den Fragen 
zu „Stillen und Erwerbstätigkeit“ werden selbständig erwerbstätige Frauen ausgeschlossen. Die Gesamtzahl der 
antwortenden Frauen beläuft sich auf 730 (siehe SWIFS Tabelle 34). Aus der Differenz von N tot = 731 und N tot = 
730 folgt, dass nur 1 Frau selbständig erwerbstätig ist. Aufgrund dieser zu vernachlässigen Anzahl ist ein direkter 
Vergleich methodisch zulässig und das Resultat entsprechend aussagekräftig (12). 

Erwerbstätige Mütter (2014) Erwerbstätige Mütter (2019)
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Dies ist der Abbildung 5 zu entnehmen, insbesondere dem Vergleich von „Nein“ mit 

„Ja, vollständig“.  

 
Abbildung 5: Einfluss der Entlöhnung der Stillpausen als Arbeitszeit auf die Gesamt-
stilldauer. (N = 333; nur Frauen mit gültigen Antworten bezüglich Stilldauer und unter Aus-
schluss der Antwortmöglichkeit „Anderes“ bei der Entlöhnung wurden berücksichtigt). Ext-
remwerte sind nicht dargestellt. 

 

Dieser Befund scheint besonders interessant, insofern die Revision von 2014 der 

Doppelrolle der Frau als stillende Mutter und als Arbeitskraft dadurch integrativ 

Rechnung zu tragen versucht, dass sie die Entlöhnung von Stillpausen während der 

Arbeit vorschreibt. Dadurch wird das Stillen in ein Unternehmen „integriert“ und da-

mit auch wirtschaftlich relevant: Frauen dürfen am Arbeitsplatz während ihrer Ar-

beitszeit „legal“ resp. bezahlte Stillpausen einlegen. Trotz dieses wirtschaftlichen 

Integrationsversuchs scheint der konkrete Gesetzesinhalt der Revision von 2014 

keine nennenswerte Auswirkung auf die Gesamtstilldauer der betroffenen Frauen zu 

haben. 

Auch wenn die Gesetzesrevision von 2014 inhaltlich keinen direkten Einfluss auf die 

Gesamtstilldauer der Frau zu haben scheint, kann die Zweckmässigkeit dieser Re-

vision nicht in Frage gestellt werden. Wie in 4.2 vorweggenommen, liegt auch hier 

die Interpretation nahe, dass die Gesetzesänderung „indirekt“ auf gesamtgesell-

schaftlicher Ebene wirkt indem sie den Schutz stillender Mütter am Arbeitsplatz all-

gemein zum Thema macht und damit zur Aufklärung und Sensibilisierung der Ge-

sellschaft mit Bezug auf die Situation der stillenden erwerbstätigen Frau beiträgt. 

Dieser indirekte Einfluss der Gesetzesrevision von 2014 ist wissenschaftlich schwer 

analysierbar. Als Hinweis darauf kann der in Abbildung 6 dargestellte Trend ver-
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standen werden, dass die Einhaltung sämtlicher gesetzlichen Vorschriften zum 

Schutz der stillenden Mütter am Arbeitsplatz in einer relativ längeren Gesamtstill-

dauer der Frauen resultiert. 

 
Abbildung 6: Einfluss des Vorhandenseins der gesetzlichen Mindestanforderungen 
auf die Gesamtstilldauer. Nur Frauen mit eindeutigen Antworten bezüglich der „Entlöh-
nung“ und des Vorhandenseins eines „Stillraums“ (siehe Abbildung 2 für Details) und mit 
(gültigen) Antworten bezüglich Stilldauer wurden berücksichtigt (N = 250). Extremwerte sind 
nicht dargestellt. Der statistische Vergleich der Stilldauer jener Gruppe ohne jegliche gege-
bene Mindestanforderung mit der Gruppe, in der alle Mindestanforderung gegeben sind, 
zeigt ja nach Teststatistik einen signifikanten Unterschied (P-Wert T-test = 0.26; P-Wert Wil-
coxon rank Test = 0.047). Diese etwas unklare Datenlage zeigt sich auch darin, dass die 
Gesamtstilldauer der Frauen mit mindestens einer fehlenden Bedingung mit einem Median 
von 40 Wochen (Durchschnitt = 45.8 Wochen) tendenziell eher länger ist als für jene Frauen, 
für die alle 3 Mindestbedingungen gegeben sind (Median = 39, Durchschnitt = 43.06). 

 

Gemäss Abbildungen 2A/B werden bei nur knapp einem Drittel der befragten Frau-

en dieser Studie alle drei gesetzlichen Mindestanforderungen zum Schutz der stil-

lenden Mütter am Arbeitsplatz eingehalten: Vollständige Entlöhnung der Stillpausen, 

geeigneter Raum zum Stillen oder Abpumpen und bequeme Sitzgelegenheit (Lie-

ge). Damit liegen in diesen Fällen gesetzlich „ideale Bedingungen“ vor. Bei diesen 

Frauen beträgt die Stilldauer im Durchschnitt 43.1 Wochen und im Median 39 Wo-

chen. Bei Frauen, bei denen keine der gesetzlichen Mindestanforderungen einge-

halten werden, beträgt die Stilldauer im Durchschnitt 35.7 Wochen und im Median 

28 Wochen (siehe Abbildung 6). 

Mit Bezug auf die Abbildung 6 stellt sich letzten Endes die Frage, wie dieses deutli-

che Muster zu interpretieren ist. Wie in 4.2 kann auch hier argumentiert werden, 

dass die Umsetzung der konkreten gesetzlichen Inhalte nicht als Ursache, sondern 

möglicherweise eher umgekehrt als Auswirkung auf und damit als „Indikator“ für ein 

positives Still- resp. Arbeitsklima, folglich für ein allgemeines Wohlbefinden der Frau 

am Arbeitsplatz zu verstehen ist. Nachweislich korreliert dieses Wohlbefinden posi-
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tiv mit einer längeren Gesamtstilldauer (siehe Abbildung 3) und scheint diese we-

sentlich zu beeinflussen (siehe Frage 35). 

Die deutliche Verlängerung der durchschnittlichen Gesamtstilldauer von rund 9 Wo-

chen gegenüber 2014 (siehe 4.3.1) kann somit als Ausdruck eines allgemeinen ge-

sellschaftlichen Wandels interpretiert werden. Zu diesem Wandel trägt das Arbeits-

gesetz zum Schutz der stillenden Mütter zwar bei, der Wandel kann aber statistisch 

nicht direkt auf die wirtschaftlich relevanten Neuerungen der Revision von 2014 

(Entlöhnung von Stillpausen) zurückgeführt werden (siehe Abbildung 5). Auch die in 

Abbildung 2 auffällig hohe Anzahl Stillräume, insbesondere im Vergleich mit der 

SWIFS 2014 (64.5 % gegenüber 35 %, siehe Tabelle 3), kann nicht auf den Inhalt 

der Revision von 2014 zurückgeführt werden, da der Stillraum bereits im Vorgän-

gergesetz enthalten war. Die Zunahme der Anzahl Stillräume um fast das Doppelte 

in rund 5 Jahren kann daher als Indikator für den gesellschaftlichen Wandel inter-

pretiert werden: Eine Sensibilisierung der Gesellschaft führt in einem Betrieb ver-

mutlich, als eine der ersten Massnahmen, zur Einrichtung eines Stillraums. Der Still-

raum als notwendige Bedingung für eine „Stillkultur“ am Arbeitsplatz kann so auch 

das in Abbildung 6 zu erkennende Muster erklären: Der grosse Anstieg zwischen 

der Kohorte, bei der alle Mindestbedingungen fehlen und derjenigen, bei der min-

destens eine der Bedingungen fehlt, kann nachweislich nicht mit der Entlöhnung der 

Stillpausen (Revision 2014) begründet werden. Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist 

dieser Anstieg auf die Existenz eines Stillraums zurückzuführen, der in seltenen 

Fällen fehlt (siehe Abbildung 2). Der Stillraum macht am Arbeitsplatz für eine stillen-

de Frau den wesentlichen Unterschied. So ist es auch statistisch nachweisbar, dass 

Frauen, denen ein Stillraum zur Verfügung steht, länger stillen als jene, die keinen 

Stillraum zur Verfügung haben (Mit Stillraum: N = 224; Median = 40 Wochen, 

Durchschnitt = 46.2 Wochen; ohne Stillraum: N = 92; Median = 29 Wochen, Durch-

schnitt = 37.6 Wochen; P-Wert T-test = 0.016). 

Diese Betrachtungsweise erklärt, weshalb ein „stillfreundliches“ Arbeitsklima (Wohl-

befinden der Frau) mehr als alles andere mit einer deutlich längeren Gesamtstill-

dauer korreliert (siehe Abbildung 3). Sie kann auch erklären, inwiefern die Existenz 

eines Stillraumes, der auf der Ebene der Infrastruktur die stillende Frau in die Ar-

beitswelt integriert, mit einer längeren Gesamtstilldauer korreliert: Der Wandel 

schlägt sich – unabhängig von der Gesetzgebung – zuerst notwendig in der Infra-

struktur nieder; die Existenz eines Stillraumes ist so in erster Linie Ausdruck eines 

sensibilisierten Arbeitsumfeldes. Diese Betrachtungsweise wird gerade durch freiwil-

lige Massnahmen bestärkt: Schon vor der Gesetzesrevision 2014 wurden in ver-

schiedenen Betrieben Stillpausen entlöhnt; in diesen Fällen kann die freiwillige Ent-
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löhnung von Stillzeit als Indikator für ein allgemein sensibilisiertes resp. „stillfreundli-

ches“ Arbeitsumfeld aufgefasst werden. 

5 Schlussfolgerungen 

5.1 Relevanz 

Die Ergebnisse dieser Arbeit lassen den Schluss zu, dass aktuell ein gesellschaftli-

cher Paradigmenwechsel stattfindet, der besonders das Bild und die traditionelle 

Rolle der Frau betrifft. Die Frau wird immer weniger im Zentrum verschiedener Inte-

ressenskonflikte und alternativer Rollenbilder gesehen, sondern gesellschaftlich 

zunehmend als integrative Person anerkannt: Eine stillende Frau am Arbeitsplatz 

schwankt heute noch zwischen dem Rollenbild der erwerbstätigen Mutter und dem 

einer stillenden Arbeitskraft. Der Paradigmenwechsel aber führt zum integrativen 

Rollenbild einer stillenden und erwerbstätigen Frau. Zu diesem Paradigmenwechsel 

leistet das erweiterte Arbeitsgesetz zum Schutz der stillenden Mütter und damit 

auch die Revision von 2014 einen wichtigen Beitrag. Die inhaltliche Umsetzung des 

Gesetzes scheint aber nicht auszureichen, um den Paradigmenwechsel durchzufüh-

ren. Vielmehr handelt es sich bei diesem Gesetz um die Facette eines gesamtge-

sellschaftlichen Wandels, der nicht nur die Rolle der Frau, sondern auch die des 

Mannes, die der Familie und die der Arbeit betrifft. Dies bestätigt nicht zuletzt der 

Umstand, dass für Frauen, die sich an ihrem Arbeitsplatz akzeptiert und angenom-

men fühlen, formale resp. gesetzliche Bestimmungen nur von sekundärer Bedeu-

tung zu sein scheinen. Frauen aber, die sich mit ihrer neuen Rolle am Arbeitsplatz 

beim Wiedereintritt ins Erwerbsleben schwer tun, nehmen fehlende Unterstützung 

auf formaler Ebene scheinbar verstärkt wahr. So stellt sich in dieser Studie heraus, 

dass ein „stillfreundliches“ Arbeitsklima (Wohlbefinden der Frau) mit einer deutlich 

längeren Gesamtstilldauer korreliert. In Anbetracht der hier gewonnenen Daten 

scheint der beschriebene Paradigmenwechsel erfolgreich stattzufinden. 

 

Im weiteren Kontext ist die vorliegende Studie von gesamtgesellschaftlichem Inte-

resse: Stillen ist die nach wie vor unübertroffene Ernährungsform von Säuglingen. 

Die Gesamtstilldauer trägt wesentlich und nachhaltig zur Gesundheit von Mutter und 

Kind bei und liegt damit auch im Interesse von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern – 

und der Gesellschaft überhaupt. Um das Stillen auch in Zukunft zu fördern, sind alle 

jene Faktoren zu begünstigen, die eine Frau in ihrer Rolle als erwerbstätige Mutter 

und stillende Arbeitnehmerin integrativ in einem neuen Paradigma vereinen. Obwohl 

diese Studie zeigt, dass ein Paradigmenwechsel in Gang ist, weist sie auch darauf 
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hin, dass Handlungsbedarf besteht. Dieser besteht weniger in zusätzlichen formalen 

Regulierungen der aktuellen rechtlichen Situation. Auf formaler Ebene ist vielmehr 

die Um- und Durchsetzung des bestehenden, 2014 revidierten Arbeitsgesetztes 

anzustreben. So arbeiten heute noch immer rund zwei Drittel der in dieser Studie 

befragten Frauen unter gesetzlichen unzulässigen Bedingungen. Allem voran aber 

scheint, insbesondere zum Wohl dieser Frauen, die vertiefte Aufklärung, Informie-

rung und allgemeine Sensibilisierung der Gesellschaft (und damit auch der Frauen 

selbst) durch die Anregung des aktuellen Diskurses am wirkungsvollsten. Die ge-

sellschaftliche Anerkennung und Unterstützung der in ihrer integrativen Rolle erfüll-

ten Frau begünstigt umgekehrt deren generelles Wohlbefinden zu Hause und am 

Arbeitsplatz. Dieses Wohlbefinden schlägt sich unmittelbar in ihrem Verhältnis zum 

Stillen und letzten Endes auch in der Gesamtstilldauer nieder. In dieser wiederum 

sind für die stillende Frau wie auch für das gestillte Kind die besten Aussichten auf 

ein erfolgreiches gesellschaftliches Leben angelegt.  

Indem sie als öffentliche „Schaltstelle“ zur gesellschaftlichen Sensibilisierung beitra-

gen, können besonders auch Ernährungsberaterinnen und Ernährungsberater einen 

wichtigen Beitrag zu dem erwähnten Paradigmenwechsel leisten. Allerdings muss 

auch Geduld geübt werden: Es gehört zu Paradigmenwechseln, dass sie ihre Zeit 

beanspruchen. 

5.2 Forschungsziele und Reflexion 

Ich erachte die der vorliegenden Arbeit zugrundeliegenden Forschungsziele als er-

reicht, insofern die Auswirkungen der Gesetzesänderung vom 1. Juni 2014 auf die 

Gesamtstilldauer (als Indikator für die Haltung der Frau zum Stillen allgemein) re-

präsentativ erhoben und interpretiert werden konnten. Dazu diente einerseits der 

Vergleich mit der SWIFS 2014, andererseits konnten weitere wichtige Faktoren in 

Bezug auf das Themenfeld „Stillen und Erwerbstätigkeit“ eruiert und entsprechende 

Trends festgestellt werden. 

Ich konnte zeigen, dass im Rahmen dieser Studie keine direkten Auswirkungen der 

Gesetzesänderung vom 1. Juni 2014 auf die Gesamtstilldauer nachweisbar sind. 

Allerdings wurden in dieser Arbeit andere Einflussfaktoren auf die Gesamtstilldauer 

gefunden, welche direkt mit der Arbeitssituation der Frau in Verbindung gebracht 

werden können. So konnten mittels vertiefter Befragung betreffend den Schutz der 

stillenden Mütter am Arbeitsplatz die indirekten Auswirkungen der Gesetzesände-

rung herausgearbeitet und interpretiert werden. 
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Obwohl die vorliegende Studie ausschliesslich die Kohorte unselbständig erwerbs-

tätiger Mütter ansprach, konnten repräsentative Vergleiche mit der SWIFS 2014 

angestellt werden. Ein anfänglicher Vorbehalt betraf die Kanäle, durch welche die 

Umfrage gestreut wurde. Obschon ich unterschiedliche Kanäle wählte, erwiesen 

sich letzten Endes die sozialen Medien als besonders wirksam. So gaben nur 4 

Frauen an, über einen Flyer auf die Umfrage aufmerksam geworden zu sein. Mög-

licherweise wurden durch den elektronischen Kanal und die Eigendynamik sozialer 

Medien besonders Familien-affine Frauen erreicht. Diese Problematik betrifft jede 

öffentliche Umfrage und ist schwer zu kontrollieren. Der Vorbehalt relativiert sich 

auch durch meinen Versuch, alle Kanäle abzudecken. Auf den Erfolg und die Ei-

gendynamik, welche die Umfrage in diesen Kanälen erhielt, hatte ich keinen Ein-

fluss. Ebenso lässt sich in Anbetracht der relativ grossen Teilnehmerzahl und der 

breiten demografischen Abdeckung argumentieren, dass die Studie für die Schweiz 

und damit auch für einen Vergleich mit der SWIFS 2014 repräsentativen Charakter 

hat (siehe Anhang: Demografie; Abbildung 7). 

Bei der Auswertung der Umfrage merkte ich, dass eine im Fragebogen nicht gestell-

te Frage für die vorliegende Arbeit zusätzlich aufschlussreich gewesen wäre. Diese 

betrifft die Dauer des ausschliesslichen Stillens. Verschiedene Resultate der Umfra-

ge weisen darauf hin, dass ein Zusammenhang zwischen Erwerbstätigkeit und aus-

schliesslicher Stilldauer besteht. Ein solcher Hinweis kann beispielsweise darin ge-

sehen werden, dass Frauen, die früher in die Erwerbstätigkeit zurückkehren, auch 

früher Beikost einführen (siehe Anhang: Erwerbstätigkeit und Zeitpunkt der Bei-

kosteinführung; Abbildungen 10 und 11). 

Die stillende, erwerbstätige Frau stellte sich für mich im Verlauf der Studie zuneh-

mend als interessantes „Studienobjekt“ heraus. In ihr als Person vereinen sich drei 

heute breit diskutierte Interessensfelder: die Interessen des Individuums, die der 

Familie und die der Erwerbstätigkeit (Arbeit). Durch ihre integrative Rolle widerspie-

gelt die stillende, erwerbstätige Frau den Zeitgeist im Sinn des unter 5.1 dargeleg-

ten Wandels auf optimale Weise und birgt als „Studienobjekt“ grosses Potential für 

neue Themenfelder in der Forschung. 

Ein persönlicher Kritikpunkt betrifft den Umfang der vorliegenden Arbeit. Die Ab-

sicht, einen echten Beitrag zur aktuellen Debatte zu leisten, führte zu einem grossen 

Arbeitsaufwand, der den ursprünglich beabsichtigten Rahmen sprengte und mich 

entsprechend stark forderte, teilweise auch überforderte. Allein das Erstellen der 

Umfrage erwies sich als zeitliche Herausforderung. Dies nicht zuletzt daher, da ich 

selbst schwanger war und im Oktober 2019 eine zweite Tochter zur Welt brachte. 

Die sorgfältige Auswertung der Umfrage war ebenso aufwändig, gerade aufgrund 
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des grossen Datensets und der vielen interessanten Muster, die sich bei der Sich-

tung der Resultate abzeichneten. So musste ich mich immer wieder zur Beschrän-

kung zwingen. Gleichzeitig motivierte mich die Arbeit mit dem erhaltenen Datenset, 

da die grosse Vorarbeit an der Umfrage Früchte zu tragen schien. Das Verfassen 

des Berichts stellte dann denn dritten grossen Energieaufwand dar. So bin ich jetzt, 

als zwar nicht erwerbstätige, aber studierende (also „arbeitende“), stillende Frau, 

gemäss Frage 2 der Umfrage „erschöpft“ und „erfüllt“. 

5.3 Ausblick 

Wie in 5.2 erwähnt, könnte eine weitere Untersuchung das spezifische Stillverhalten 

und die verschiedenen Stillformen der Frau, insbesondere das ausschliessliche Stil-

len untersuchen. Der Fokus auf die ausschliessliche Stilldauer, allgemein auf das 

Stillverhalten und die verschiedenen Stillformen der heutigen Frauen könnte für eine 

Vertiefung der vorliegenden Arbeit besonders fruchtbar sein. Dies nicht zuletzt da-

her, da das ausschliessliche Stillen vermutlich als Indikator für den gesamtgesell-

schaftlichen Stellenwert des Stillens angesehen werden kann, während die Ge-

samtstilldauer eher über das Verhältnis der Frau zum Stillen allgemein Aufschluss 

gibt. 

 

Ein weiterer Ausblick betrifft ein zweites der in 5.2 genannten konkurrierenden Inte-

ressensfelder. Die vorliegende Arbeit untersucht die Situation von erwerbstätig stil-

lenden Frauen und fokussiert dabei auf den Einfluss der Erwerbstätigkeit (Arbeit 

resp. Arbeitssituation). Um einen Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Problematik 

zu leisten, sollte auch auf die private Situation der Frau, auf ihre Familie resp. die 

Familiensituation eingegangen werden.  

Beinahe die Hälfte der Frauen gibt in der vorliegenden Studie an, erschöpft zu sein. 

Dies bei gleichzeitiger Zuversicht, Erfüllung und Glück bei je rund einem Drittel der 

Frauen (Frage 2). Das unterstreicht einerseits die Wichtigkeit der Arbeit stillender 

Frauen für ihr Gesamtwohlbefinden, andererseits die nach wie vor bestehende Be-

lastung im Versuch, verschiedene Rollenbilder in Einklang zu bringen. Während das 

Arbeitsgesetz auf der Seite der Arbeit diese integrative Leistung formal unterstützt 

und durchzusetzen versucht, scheint es auf der familiären Seite der Frau keine ent-

sprechenden formalen Bestimmungen zu geben (z.B. Vaterschaftsurlaub, Elternzeit 

etc.). Es fällt beispielsweise auf, dass die Geburt eines Kindes innerhalb der Famili-

ensituation zu Beginn keinen Einfluss auf das Arbeitspensum des rechtlichen Vaters 

nach sich zieht (Arbeitspensum des rechtlichen Vaters nach der Geburt: Median 

100 %, Durchschnitt 87.7 %) (Frage 11). Dies signalisiert möglicherweise auf der 
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familiären Seite den Bedarf für einen integrativen Wandel und erklärt vielleicht den 

Erschöpfungszustand der Frau bei gleichzeitiger Zuversicht, Erfüllung und Glück. 

Vielleicht könnte gerade hier eine Änderung der formalen Bedingungen zu einer 

(finanziellen, zeitlichen etc.) Entlastung auf der Seite der Familie beitragen. 

Eine weitere Studie könnte sich dann auch auf das private Umfeld stillender, er-

werbstägiger Frauen konzentrieren und Licht in ihre allgemeine familiäre Situation 

bringen. Der Wandel des Frauenbildes bedingt direkt oder indirekt auch einen Wan-

del des Männerbildes mit Bezug auf die Rolle des Mannes als Vater und Arbeits-

kraft. Wie auf der Seite des sich gewandelten Begriffs „Arbeit“ eine weitere Sensibi-

lisierung stattzufinden hat, trifft dies auch besonders auf den gewandelten Begriff 

„Familie“ und damit die familiären Rollen von Frau und Mann resp. Mutter und Vater 

zu. Ein besonderer Fokus sollte dabei auch auf alleinerziehende stillende und er-

werbstätige Frauen fallen. 
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Streuung des Fragebogens 
Tabelle 8: Streuung des Fragebogens. Aufgeführt sind alle Instanzen, die von der Autorin 
angeschrieben wurden. Unterteilt nach Gruppen und mit der Angabe betreffend Unterstüt-
zung und des Kanals, durch den die Streuung des Links (und/oder QR Codes) zum Online-
Fragebogen durch die jeweiligen Instanzen erfolgte. 

Instanz  Gruppe Unterstützung Kanal 

Stillförderung Schweiz Fachverband Ja Newsletter, Face-

bookseite 

La Leche League 

Schweiz, LLL 

Fachverband Keine Antwort - 

Berufsverband 

Schweizerischer Still- 

und Laktations-

beraterinnen, BSS 

Fachverband Ja E-Mailversand 

Verband Kinderbe-

treuung Schweiz, 

kibesuisse 

Fachverband Nein - 

Schweizerischer 

Fachverband Mütter- 

und Väterberatung, 

SF MVB 

Fachverband Ja Newsletter, Websei-

te 

Schweizerischer 

Hebammenverband, 

SHV 

Fachverband Ja E-Mailversand 

Berufsverband Kin-

der- und Jugendärzte 

in der Praxis, kinder-

ärzte.schweiz 

Fachverband Ja Newsletter 

Ostschweizer Verein 

für das Kind 

Fachverband Ja E-Mailversand 

Schweizerische Ge-

sellschaft für Gynäko-

logie und Geburtshil-

fe, SGGG 

Fachverband Ja Newsletter 

profawo Schweiz, 

Kids & Co-

Kindertagesstätten 

Kindertagesstätten Ja Aufruf an eigene 

Mitarbeiterinnen, 

Kids & Co-

Kindertagesstätten 

familienservice, Kitas 

und Horte der Gruppe 

Kindertagesstätten Ja Aufruf an eigene 

Mitarbeiterinnen, 
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pop e poppa Kindertagesstätten 

der Gruppe pop e 

poppa 

Servicefachstelle für 

Kinderbetreuung, 

Hello Kids! ETH Zü-

rich 

Kindertagesstätten Nein - 

Verein Kitawas Kindertagesstätten Ja Flyer aufgelegt 

Medela Schweiz Industrie Ja Facebookseite 

Migros Studie 'Betriebswirt-

schaftliche Kosten-

Nutzen-Analyse fami-

lienfreundlicher Unter-

nehmenspolitik' 

Ja Medien des Migros-

Kulturprozent 

Nestlé Schweiz Studie 'Betriebswirt-

schaftliche Kosten-

Nutzen-Analyse fami-

lienfreundlicher Unter-

nehmenspolitik' 

Kein Kontakt 

zustande ge-

kommen 

- 

Novartis Studie 'Betriebswirt-

schaftliche Kosten-

Nutzen-Analyse fami-

lienfreundlicher Unter-

nehmenspolitik' 

Kein Kontakt 

zustande ge-

kommen 

- 

Die Schweizerische 

Post 

Studie 'Betriebswirt-

schaftliche Kosten-

Nutzen-Analyse fami-

lienfreundlicher Unter-

nehmenspolitik' 

Nein - 

SECO – Dossier Ver-

einbarkeit von Beruf 

und Familie 

Studie 'Betriebswirt-

schaftliche Kosten-

Nutzen-Analyse fami-

lienfreundlicher Unter-

nehmenspolitik' 

Nein - 

ETH Zürich Bildungsorganisation Nein - 

Fachhochschule 

Graubünden 

Bildungsorganisation Nein - 

Alte Kantonsschule 

Aarau 

Bildungsorganisation Ja Aufruf an eigene 

Mitarbeiterinnen 
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swissmom Interessensgruppe Ja Beitrag im Forum für 

Umfragen auf Web-

seite, Newsletter 

Tagesanzeiger – 

Mama Blog 

Interessensgruppe Ja Post auf Facebook-

Besucherseite, 

Kommentar bei 

Blogpost 

Magazin „wir eltern“ Interessensgruppe Ja Beitrag im Forum für 

Umfragen auf Web-

seite, Kleininserat 

im „wir eltern“ Ma-

gazin 

ElternMagazin 

„Fritz+Fränzi“ 

Interessensgruppe Nein - 

Familienleben.ch Interessensgruppe Keinen Kontakt Beitrag im Forum 

„Baby” erstellt 

Lets-Family (Present-

Service) 

Interessensgruppe Nein - 

Diverse Mütter- und 

Stillgruppen auf sozia-

len Medien, persönli-

che Kontakte, Grup-

penchats 

Interessensgruppe Ja Facebookseite, 

whatsapp 

Frauenklinik, Grabs Spital Ja Flyer bei Sprech-

stunde abgegeben 

Frauenklinik Fontana, 

Chur 

Spital Ja Flyer im Ambulato-

rium aufgelegt 

Frauenklinik KSA, 

Aarau 

Spital Keinen Kontakt Flyer für Ambulato-

rium versandt 

Frauenklinik Kan-

tonsspital, St. Gallen 

Spital Ja Flyer im Ambulato-

rium aufgelegt 

Frauenklinik Universi-

tätsspital, Basel 

Spital Ja Flyer bei Sprech-

stunde abgegeben 

Frauenklinik Universi-

tätsspital, Bern 

Spital Keinen Kontakt Flyer für Ambulato-

rium versandt 

Frauenklinik Universi-

tätsspital, Zürich 

Spital Keine Antwort - 

Dep. de la femme Spital Keinen Kontakt Flyer für Ambulato-
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HUG, Genève rium versandt 

Dep. de la femme 

CHUV, Lausanne 

Spital Keinen Kontakt Flyer für Ambulato-

rium versandt 

UNICEF „Baby 

Freundliche Spitäler“ 

Spital Keine Antwort - 

Unia Politik Ja Aufruf an eigene 

Mitarbeiterinnen 

Pro Familia Politik Nein - 

Eidgenössischen 

Kommission für Fami-

lienfragen 

Politik Ja Post auf Twitter 

Gesundheitsförderung 

Schweiz 

Politik Ja Aufruf an eigene 

Mitarbeiterinnen, 

Projektleiter in Kon-

takt mit Frauen 

 

Demografie 

 
Abbildung 7: Demografie: Kantonale Abdeckung der Studienteilnehmerinnen 

 

Einflussfaktoren auf die Gesamtstilldauer 

Ohne klar nachweisbaren Einfluss auf die Gesamtstilldauer sind (für einen mögli-

chen Einfluss dieser Faktoren auf die Gesamtstilldauer wurde mittels aufgeführter 

Teststatistik und visueller Prüfung getestet): 
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• Das Alter des Kindes bei der Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit (Spearman-

scher Rangkorrelation (ρ) P-Wert = 0.294) 

• Das Arbeitspensum der Mutter beim Wiedereintritt in die Erwerbstätigkeit (wer-

den jedoch separat nur Mütter mit einem Kind analysiert, so ist die Gesamtstill-

dauer jener Mütter mit einem höheren Arbeitspensum mit einer kürzeren Ge-

samtstilldauer assoziiert; ρ = -0.165, P-Wert = 0.029) 

• Die Stellung der Mutter im Betrieb (ANOVA, P-Wert = 0.154) 

• Die Betriebsgrösse (ANOVA, P-Wert = 0.763) 

• Die physische Belastung der Mutter während der Arbeit (ANOVA, P-Wert = 

0.319) 

• Die schulische Bildung der Mutter (ANOVA, P-Wert = 0.964) 

• Die Wohngegend der Mutter (rural oder urban) (P-Wert T-test = 0.064; P-Wert 

Wilcoxon rank Test = 0.395) 

• Der Anreiseweg zwischen Hauptbetreuungsplatz und Betrieb (ANOVA, P-Wert = 

0.205) 

 

Nachfolgende Variablen zeigen bei einer ersten Analyse einen statistisch nachweis-

baren Einfluss auf die Gesamtstilldauer: Jüngere Frauen und Frauen, die bereits 

Kinder haben, stillen tendenziell länger (siehe Abbildungen 8 und 9). 

 
Abbildung 8: Gesamtstilldauer und Alter der Mutter. Jüngere Mütter stillen eher länger 
als ältere Mütter (Spearmanscher Rangkorrelation (ρ) = -0.12; P-Wert = 0.021). Dieser Effekt 
bleibt bestehen, wenn man nur Mütter mit einem Kind berücksichtigt (ρ = - 0.156, P-Wert = 
0.039). Nebst den Rohdaten ist zudem die lineare Regressionsgerade (blau), inklusive 95 % 
Konfidenzintervall (grau), dargestellt.  
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Abbildung 9: Gesamtstilldauer und Anzahl Kinder. Tendenz einer längeren Gesamtstill-
dauer bei Frauen mit mehreren Kindern. Ein statistisch signifikanter, positiver Zusammen-
hang zwischen Anzahl Kindern und Gesamtstilldauer ist zwar in einem linearen Regressi-
onsmodell gegeben (P-Wert der linearen Regression = 0.018; siehe blaue Linie mit 95 % 
Konfidenzintervall in grau), nicht aber durch die Spearmansche Rangkorrelation (ρ) = 0.08; 
P-Wert = 0.148). 
 

Erwerbstätigkeit und Zeitpunkt der Beikosteinführung 

In der vorliegenden Studie geben 76.7 % der Frauen an, dass der Zeitpunkt der 

Beikosteinführung durch die (geplante) Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit beein-

flusst wird. Beikost wird im Durchschnitt mit 21.6 und im Median mit 21 Wochen 

eingeführt (siehe Abbildung 10), was innerhalb der in der Schweiz empfohlenen 

Zeitspanne für die Beikosteinführung liegt (zwischen der 17. und 26. Lebenswoche). 

 

 
Abbildung 10: Beikosteinführung. Prozent der Kinder mit bereits erhaltener Beikost in 
Abhängigkeit ihres Alters. 
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Gemäss Abbildung 11, die das Total der befragten Frauen erfasst, die bereits Bei-

kost eingeführt haben, erhalten Kinder bei einer relativ frühen Wiederaufnahme der 

Erwerbstätigkeit ihrer Mütter auch relativ früher Beikost. 

 
Abbildung 11: Beikosteinführung und Erwerbstätigkeit. Je früher die Erwerbstätigkeit 
der Frau wiederaufgenommen wird, desto früher wird mit der Beikosteinführung angefan-
gen (ρ = 0.137, P-Wert < 0.001; N = 614). Nebst den Rohdaten ist zudem die lineare Re-
gressionsgerade (blau), inklusive 95 % Konfidenzintervall (grau), dargestellt. 
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